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1.  Einleitung

1.1 Problemstellung

Im November 2010 legte die Friedrich-Ebert-
Stiftung das Diskussionspapier „Neuordnung der 
Finanzierung des Öffentlichen Personennahver-
kehrs“ vor (Bormann et al. 2010). In dem Papier 
wurde ein erheblicher Anpassungsbedarf hin-
sichtlich des Organisations- und Finanzierungs-
rahmens des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) sowie der Steuerungsinstrumente ausge-
macht und Handlungsansätze für eine Neuaus-
richtung der ÖPNV-Finanzierung unterbreitet, 
wie zum Beispiel:
 – „Masterplan ÖPNV“: Schaffung eines klaren 

Rahmens für den ÖPNV, der u. a. Ziele und Rol-
le des ÖPNV definiert oder die ÖPNV-Planun-
gen mit anderen Planungen und politischen 
Zielen abstimmt.

 – Schaffung verlässlicher Organisations- und 
Finanzierungsstrukturen: Hebung organisa-
torischer Effizienzreserven und Stärkung der 
Aufgabenträger als Gestalter des ÖPNV; ausrei-
chende Bereitstellung von Mitteln für Betrieb 
und Infrastruktur.

 – Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur: Sonder-
förderung für die aufgestauten Erneuerungs-
investitionen.

Fünf Jahre nach Erscheinen des Diskussionspa-
piers ist zu konstatieren, dass die Novellierung 
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) nur 
einen Teil der aufgezeigten Probleme des ÖPNV 
lösen konnte. Beispielsweise wurde die Rolle der 
Aufgabenträger gestärkt und die Gestaltung ver-
bindlicherer Nahverkehrspläne ermöglicht. Die 
Umsetzung der damaligen Handlungsempfeh-
lungen zum Finanzierungsrahmen ist allerdings 

weitgehend ausgeblieben. Gleichwohl ist die 
Notwendigkeit einer Neuordnung der ÖPNV-Fi-
nanzierung weiterhin gegeben, in einigen Berei-
chen sogar noch dringlicher geworden:
 – Die Revision der Regionalisierungsmittel ist in 

einer entscheidenden Phase. Zwar haben sich 
die Länder auf einen Gesamtbedarf für 2015 in 
Höhe von 8,5 Milliarden Euro zzgl. einer aus-
kömmlichen jährlichen Dynamisierung sowie 
auf eine neue Systematik der Verteilung der 
Mittel auf die Länder geeinigt (BR-Drs. 557/14 
(Beschluss) vom 28.11.2014). Allerdings hat 
der Bund die Revision der Regionalisierungs-
mittel auf 2016 verschoben, indem er für 2015 
zunächst nur eine Fortführung der bisherigen 
Regelung (Dynamisierung um 1,5 Prozent) ge-
setzlich regeln will.

 – Die Zukunft der Gemeindeverkehrsfinanzie-
rung ist ebenfalls offen. Die Mittel, die aus dem 
Entflechtungsgesetz für die ehemaligen Län-
derprogramme sowie für das Bundesprogramm 
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
für den ÖPNV aufgebracht werden, sind nur 
bis Ende 2019 gesichert. Bis dahin ist nach 
Berechnungen der Länder und des Verbands 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ein 
Rückstau bei den Erneuerungsinvestitionen in 
Höhe von ca. 9 Milliarden Euro aufgelaufen.1  

2014 ist die Zweckbindung der Mittel nach 
dem Entflechtungsgesetz entfallen; von eini-
gen Ländern wurde die Zweckbindung für die 
Verkehrsinvestitionen auf landesrechtlicher 
Ebene fortgeführt (z. B. Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Branden-
burg). Andere Länder haben hierauf verzichtet 
und können diese Finanzmittel auch für In-
vestitionen in anderen Bereichen nutzen. Der 

1 Vgl. Intraplan (2009): Ausgehend von einem Fehlbetrag von 2,35 Milliarden Euro im Jahr 2008 ergibt sich unter Berücksichtigung eines 
jährlichen Fehlbetrages die Gesamtsumme bis 2019.
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Bundesrat hatte 2013 in einem Gesetzentwurf 
beschlossen, dass sowohl das Entflechtungs-
gesetz als auch das GVFG-Bundesprogramm 
über 2019 hinaus fortgesetzt werden sollen. 
Die damalige Bundesregierung lehnte dieses 
Ansinnen mit Verweis auf die im Rahmen der 
Föderalismusreform u. a. mit dem Ziel einer 
größeren Transparenz in den Bund-Länder-
Finanzbeziehungen abgeschafften Mischfinan-
zierungregelungen des Grundgesetzes ab.

 – Die von der Verkehrsministerkonferenz ein-
berufene Kommission „Zukunft der Verkehrs-
infrastrukturfinanzierung“  (Daehre-Kommissi-
on) konstatierte Ende 2012 für den Erhalt der 
gesamten Verkehrsinfrastruktur in Deutschland 

eine Finanzierungslücke von jährlich 7,2 Milli-
arden Euro für das Bestandsnetz. Wie auch die 
Fratzscher-Kommission anführt, ergibt sich 
dieser Betrag aus der Unterfinanzierung der 
Erhaltung und des Betriebs sowie einem Nach-
holbedarf. Darauf aufbauend entwickelte die 
Folgekommission „Nachhaltige Verkehrsinfra-
strukturfinanzierung“ (Bodewig-Kommission) 
Ansätze zur besseren Ausfinanzierung der Ver-
kehrsinfrastruktur, die in einer Sondersitzung 
von den Länderverkehrsministern weitgehend 
übernommen und einstimmig verabschiedet 
wurden. Die 2013 zwischen CDU/CSU und 
SPD geschlossene Koalitionsvereinbarung 
sieht vor, bis zum Ende der Legislaturperiode 

Abbildung 1: Finanzierungsanteile ÖPNV, in Prozent, Schätzung

Quelle: KCW/CNB 2010
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für die Bundesebene insgesamt 5 Milliarden 
Euro zusätzlich für Investitionen in die öf-
fentliche Infrastruktur bereitzustellen. Da dies 
unterhalb der für diesen Zeitraum ermittelten 
jährlichen Finanzierungslücke liegt, steigt der 
kumulierte Fehlbetrag weiter an. Hinsichtlich 
der Gemeindeverkehrsfinanzierung wurde ver-
einbart, deren Zukunft im Rahmen der Neu-
ordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
zu beraten.

Auf der Habenseite steht eine Erfolgsgeschichte: 
Bislang hat sich der ÖPNV insgesamt – gemessen 
an Angebot, Nachfrage und Qualität – in den ver-
gangenen Jahren sehr gut entwickelt. Über seine 
verkehrliche und gesellschaftliche Bedeutung hi-
naus hat der ÖPNV vor allem positive Wirkun-
gen auf die Stadtplanung sowie das Erreichen der 
politischen Umweltziele. Sollen die Erfolge gesi-
chert und ausgebaut werden und der ÖPNV ins-
gesamt für die Bürgerinnen und Bürger verlässlich 
und hochwertig sein, ist eine auskömmliche und 
nachhaltige Finanzierung sicherzustellen. Mit we-
nigen Ausnahmen sind öffentliche Verkehrsan-
gebote in Deutschland nicht über die derzeitigen 
Fahrgelderlöse refinanzierbar (siehe Abbildung 1). 
Die Aufrechterhaltung oder gar Verbesserung von 
Umfang und Qualität des ÖPNV ist daher auf eine 
verlässliche Finanzierung aus den öffentlichen 
Haushalten angewiesen.

Die Dringlichkeit einer Neuordnung der Fi-
nanzierung ist hoch, da Entscheidungen im 
ÖPNV einen langfristigen Charakter haben – das 
gilt sowohl für die Planung der Infrastrukturen 
als auch die Vereinbarung der Betriebsleistungen. 
Das Beispiel der Stadtbahn in Duisburg macht dies 
deutlich: Aufgrund fehlender Mittel, um dringend 
benötigte Ersatzinvestitionen durchzuführen 
(etwa die Erneuerung der Zugsicherung), droht 
die Einstellung des gesamten U-Bahn-Verkehrs in 
der Stadt. Abbestellungen von Verkehrsleistungen 

sind deutschlandweit bereits als einzig verbliebene 
Reaktionsmöglichkeit auf fehlende Finanzierun-
gen Realität geworden. Dazu gehören Kürzungen 
von Busverkehren im ländlichen Raum, die die 
Einstellung von Relationen im Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV), vor allem in ostdeut-
schen Bundesländern, oder die Ausdünnung von 
Angeboten in Tagesrandlagen, auch in Städten. 
Im Freistaat Sachsen führten beispielsweise Kür-
zungen der Zuweisungen für den ÖPNV an die 
kommunalisierten SPNV-Zweckverbände im Um-
fang von rund 132 Millionen Euro (Doppelhaus-
halt 2011/2012) zur Einstellung und Reduzierung 
diverser Regionalverkehrslinien. Im Zweckver-
band für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) 
mussten aufgrund der Mittelkürzung Leistungen 
im Umfang von gut zehn Prozent reduziert wer-
den, darunter die zwischenzeitliche Einstellung 
der innerstädtischen S-Bahn-Linie S1. Allerdings 
konnte bei den Infrastrukturkosten wegen der 
eingegangenen vertraglichen Bindungen mit 
den Eisenbahninfrastrukturunternehmen keine 
proportionale Einsparung erreicht werden. Die 
notwendige Berücksichtigung der entstehenden 
Remanenzkosten2, u. a. bei der Infrastruktur, 
führt dazu, dass Verkehrsleistungen zudem über-
proportional abbestellt werden müssen, um die 
Einsparvorgaben zu erreichen. 

Auf einige Kommunen werden in der Zukunft 
voraussichtlich Engpässe bei der Finanzierung 
zukommen, da die Gewinne insbesondere der 
Energieunternehmen vieler Stadtwerke zurückge-
hen. Wird der ÖPNV im Querverbund finanziert, 
stehen dann geringere Mittel für den Betrieb, die 
Erneuerung von Betriebsmitteln und für die Aus-
gestaltung eines attraktiven Angebots zur Ver-
fügung. Übersteigen die Bedarfe des ÖPNV und 
anderer kommunaler Einrichtungen die Gewinne 
der anderen Sparten der Stadtwerke, müssen hier-
für Haushaltsmittel aufgebracht oder andernfalls 
Einsparungen vorgenommen werden.

 

2 Remanenzkosten bezeichnet hier das Phänomen, dass die Gesamtkosten der Infrastruktur bei einem Rückgang der Nachfrage nur in 
geringem Maße sinken, womit die Kosten je Nutzung steigen.
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1.2 Aufbau des Papiers

Das vorliegende Papier unterbreitet Vorschläge für 
eine Neuordnung der ÖPNV-Finanzierung. Dabei 
sollen einige der Handlungsansätze aufgenommen 
und angesichts des aktuellen Stands 2015 weiter-
entwickelt werden, die schon im Diskussionsbei-
trag der FES (Bormann et al. 2010) vor fünf Jahren 
vorgestellt wurden. Gegenwärtige Entwicklungen, 
etwa zur Zukunft der Regionalisierungsmittel oder 
zu alternativen Finanzierungsformen, werden 
ebenfalls aufgegriffen und diskutiert.

Das Ziel des Papiers ist die Formulierung von 
Handlungsempfehlungen, die zu einer nachhal-
tigen ÖPNV-Finanzierung führen könnten. Da-
bei haben sich die Verfasser über den Status quo 
hinausbewegt. Die Straße wird hier nicht weiter 
berücksichtigt, da das vorliegende Konzept auf 
die Finanzierung und Organisation des ÖPNV 
im engeren Sinn fokussiert. Dennoch ist sicher-
zustellen, dass auch die Finanzierung der Straße 
auskömmlich ist. 

Das Diskussionspapier will als Beitrag zum an-
stehenden Diskussionsprozess über die Zukunft 
des ÖPNV verstanden werden.

Ausgangspunkt dieses Diskussionspapiers ist 
die Frage, was der ÖPNV der Zukunft vor dem Hin-
tergrund geänderter gesellschaftlicher Rahmen-

bedingungen leisten kann – und soll (Kapitel 2).
Daran anknüpfend wird der Status quo hinsicht-
lich der Finanzierungssystematik für Betrieb 
und Infrastruktur sowie Angebot und Nachfrage 
beleuchtet (Kapitel 3). Schließlich werden die 
absehbaren Herausforderungen für die ÖPNV-
Finanzierung erläutert (Kapitel 4); erörtert wird 
dabei auch, welchen Beitrag der Sektor selbst 
sowie die sogenannten „Neuen Finanzierungsin-
strumente“ leisten können. Wie eine neue, auf 
die Herausforderungen der Zukunft ausgerichtete 
Finanzierungsarchitektur aussehen kann, wird in 
Kapitel 5 vorgestellt. Es werden dabei zwei denk-
bare Szenarien entwickelt:
 – Optimierung der bestehenden Finanzierungs-

systematik;
 – Neufassung der Finanzierungssystematik.

Beide Szenarien bieten die Möglichkeit, den Status 
quo auf jeweils unterschiedliche Weise anzupas-
sen. Für und Wider beider Ansätze werden jeweils 
dargestellt.

Das abschließende Kapitel 6 fasst die Ergebnisse 
zusammen und zeigt die möglichen Umsetzungs-
schritte auf. 

Zur näheren Erläuterung einzelner rechtlicher 
Vorgaben sowie Begrifflichkeiten wird auf das 
Glossar verwiesen.
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2.  Die Grundlagen des ÖPNV

Gesetzlich wurde der Begriff des „öffentlichen Per-
sonennahverkehrs“ im Personenbeförderungsge-
setz (PBefG) (§ 8), im Allgemeinen Eisenbahnge-
setz (AEG) (§ 2) sowie im Regionalisierungsgesetz 
(RegG) (§ 2) des Bundes von 1993/1996 definiert: 
ÖPNV meint danach die allgemein zugängliche 
Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln 
im Linienverkehr, die überwiegend dazu be-
stimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, 
Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. Im 
Zweifel ist dies der Fall, wenn in der Mehrzahl der 
Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels die ge-
samte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte 

3 Zum Teil in Abgrenzung zum SPNV auch „übriger öffentlichen Personennahverkehr; üÖPNV“ (ÖPNV-Gesetz Brandenburg) oder 
„sonstiger ÖPNV“ genannt; der VDV verwendet die Abkürzung ÖSPNV.

Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt. Innerhalb 
des ÖPNV muss aufgrund des jeweils eigenen 
Rechtsrahmens zwischen öffentlichem Schie-
nenpersonennahverkehr (SPNV) und dem öf-
fentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV)3 
unterschieden werden. Der SPNV unterliegt den 
Regelungen des Regionalisierungsgesetzes, Allge-
meinen Eisenbahngesetzes (AEG), der ÖSPV dem 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sowie den 
jeweiligen Landesnahverkehrsgesetzen. Die Ab-
grenzung des ÖPNV von anderen öffentlichen 
Verkehren sowie die Ausdifferenzierung inner-
halb des ÖPNV verdeutlicht Abbildung 2. 

Abbildung 2: Abgrenzung des öffentlichen Personennahverkehrs

Quelle: KCW 2014
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2.1 Ziele, Akteure und Aufgaben des ÖPNV

Eine auskömmliche Finanzierung des ÖPNV 
hängt neben der Zielsetzung und des daraus ab-
geleiteten Mittelbedarfs auch vom erfolgreichen 
Agieren des Sektors selbst ab. Wie andere öffent-
liche Aufgaben muss der ÖPNV täglich beweisen, 
dass die ihm zugewiesenen Haushaltsmittel sinn-
voll eingesetzt sind. Daher gilt es zunächst, die 
Ziele und Aufgaben des ÖPNV zu beschreiben 
und anschließend zu prüfen, inwieweit diese er-
füllt werden.

Als Bestandteil der Daseinsvorsorge sorgt der 
ÖPNV für die Erfüllung von Mobilitätsbedürfnis-
sen, also die Gewährleistung einer Grundversor-
gung mit Mobilitätsangeboten. Im Kern geht es 
darum, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen 
und somit die grundgesetzliche Aufgabe der Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhältnisse an-
zugehen. Diese gesamtgesellschaftliche Vorgabe 
bildet den Handlungsrahmen für die verschiede-
nen Akteure, deren Verantwortlichkeiten nicht 
zuletzt historisch bedingt auf vielfältige Weise 
(z.  B. Finanzierung, Zuständigkeiten) miteinan-
der verschränkt sind. Als auch operativ geeig-
netes Instrument zur Umsetzung dieser Aufgabe 
hat sich das gesetzlich vorgegebene Besteller-Er-
steller-Prinzip bewährt. Es regelt die vertragliche 
Vereinbarung von Verkehrsleistungen zwischen 
der öffentlichen Hand (Besteller) und einem Ver-
kehrsunternehmen (Ersteller). 

Der „traditionelle“ ÖPNV (Bus und Bahn) 
wird zunehmend ergänzt durch weitere Bedien-
formen, wie Carsharing oder Bikesharing, sowie 
durch Verknüpfungen zum Individualverkehr 
(z.  B. Bike and Ride bzw. Park and Ride). Zu-
kunftsfähiger und nachhaltiger ÖPNV muss da-
her als „Mobilität für alle“ verstanden und ge-
dacht werden. Dadurch wird den multimodalen 
Mobilitätsanforderungen am besten Rechnung 
getragen. Das Ziel und der Erfolg des ÖPNV darf 
somit nicht allein an betriebswirtschaftlichen 
Maßstäben, wie z. B. den Kundenzahlen und je-
weils erzielten Einnahmen, ausgerichtet und ge-

messen werden. Zu berücksichtigen ist ebenso 
der maßgebliche Aspekt der Daseinsvorsorge.

Die zentralen Akteure des ÖPNV können 
hierbei eine wesentliche, gestaltende Rolle ein-
nehmen. Die Rollen sind grundsätzlich wie folgt 
verteilt:
 – EU: Das Europarecht gibt den Rahmen für staat-

liche Eingriffe in die Personenverkehrsmärkte 
vor, hier insbesondere die für den öffentlichen 
Nahverkehr maßgebliche, unmittelbar gelten-
de Verordnung (EG) Nr. 1370/2007.

 – Bund: Mit dem Personenbeförderungsrecht 
setzt der Bund den wesentlichen Ordnungs-
rahmen für den ÖPNV und weist den Länden 
den ihnen gemäß Art. 106a Grundgesetz zuste-
henden Betrag für die Aufgabenwahrnehmung 
im Rahmen des Regionalisierungsgesetzes zu. 
Dieser Betrag stellt einen erheblichen Anteil 
an der Finanzierung des ÖPNV dar. Zudem hat 
der Bund die verfassungsrechtliche Verantwor-
tung für die Bundesschienenwege und setzt 
insbesondere im Allgemeinen Eisenbahngesetz 
den rechtlichen Rahmen für alle Schienennet-
ze in Deutschland (z. B. Eisenbahnsicherheit, 
-regulierung).

 – Länder: Mit ihren ÖPNV-Gesetzen konkretisie-
ren die Länder den Ordnungsrahmen, gestalten 
den Nahverkehr als SPNV-Aufgabenträger und 
verteilen die zugewiesenen Bundesmittel – er-
gänzt durch Landesmittel – an die Aufgaben-
träger, Verkehrsunternehmen und Verkehrs-
verbünde des ÖPNV. Sie sind zuständig für eine 
landesspezifische Zielsetzung für den ÖPNV.

 – Kommunale Aufgabenträger: Die in den ÖPNV-
Gesetzen der Länder als Aufgabenträger be-
stimmten kreisfreien Städte und Kreise sowie 
Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaf-
ten sind die öffentlichen Behörden, die für die 
Organisation und Finanzierung des öffentli-
chen Straßenpersonennahverkehrs zuständig 
sind. Zu ihrer Zuständigkeit gehört es, auf der 
Grundlage der von ihnen aufgestellten Nah-
verkehrspläne die Verkehrsleistungen entwe-
der selbst bzw. durch ihre Unternehmen im 
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Wege der Direktvergabe zu erbringen oder sie 
entsprechend dem Besteller-Ersteller-Prinzip 
im Wege der Ausschreibung an Verkehrsun-
ternehmen (Ersteller) zu vergeben. Vollstän-
dig umgesetzt ist das Besteller-Ersteller-Prinzip 
allerdings nur im SPNV. Im ÖSPV sind die Ge-
staltungseinflüsse der Aufgabenträger durch 
die Existenz und den gesetzlichen Vorrang 
sogenannter eigenwirtschaftlicher Verkehre, 
über deren Zulassung die Genehmigungsbe-
hörden entscheiden und die nicht von den 
Aufgabenträgern über Verkehrsverträge ge-
steuert werden, dagegen relativiert. 

 – Die Kommunen verwenden zur Umsetzung 
ihrer Verantwortung neben den über die Län-
der zufließenden Mitteln auch eigene Mittel. 
Zudem können sie durch flankierende Maß-
nahmen die Entwicklung des öffentlichen 
und des Individualverkehrs beeinflussen
(z.  B.  Einrichtung von Busspuren).  Hierbei 
sind sie jedoch auf die von Bund und Land 
vorgegebenen politischen Rahmenbedingun-
gen angewiesen. Schließlich sind Kommu-
nen, vor allem Städte, oft Eigentümer von 
Verkehrsunternehmen.

 – Verkehrsunternehmen (VU), Verkehrsin-
frastrukturunternehmen: Unternehmen (öf-
fentlich oder privat), die Verkehrsleistungen 
erbringen und/oder Verkehrsinfrastruktur 
betreiben. In der Regel erfolgt eine Betrauung 
durch einen Aufgabenträger. Im ÖSPV agieren 
die Verkehrsunternehmen auch häufig (noch) 
formal eigenwirtschaftlich.4

 – Verkehrs- und Tarifverbünde: Zusammen-
schlüsse von Aufgabenträgern oder/und Ver-
kehrsunternehmen, die dem Zweck dienen, 
in dem Zuständigkeits- bzw. Tätigkeitsgebiet 
der Beteiligten ein koordiniertes ÖPNV-Ange-
bot zur Verfügung zu stellen. Verkehrsverbün-

de ermöglichen insbesondere die Nutzung der 
Verkehrsmittel der unterschiedlichen Betreiber 
mit einem Fahrschein (Tarifintegration), da-
rüber hinaus stimmen sie Fahrpläne, Informa-
tionen und Vermarktung sowie zum Teil auch 
Angebotsstandards ab.

 – Fahrgäste: Als Nutzer der ÖPNV-Angebote der 
Adressat und damit wichtigster Akteur. Die 
Fahrgäste tragen über Fahrgelder zur Finan-
zierung des ÖPNV bei (siehe Abbildung 1) 
und bestimmen durch ihr Nachfrageverhalten 
die Verkehrsplanung der Aufgabenträger. 

Das zunächst abstrakte Ziel – Mobilitätsangebo-
te für alle zu gewährleisten – muss der oberste 
Anspruch für die Akteure des ÖPNV sein. Einer 
ersten Konkretisierung dieser Ziele in Aufgaben 
dienen die ÖPNV-Gesetze der Länder, in denen 
unter anderem folgende Funktionen näher defi-
niert werden5:
 – bedarfsgerechte Bedienung der Mobilitätsbe-

dürfnisse; 
 – Bereitstellung einer Alternative zum Individu-

alverkehr;
 – Sozialverträglichkeit der Tarifgestaltung;
 – Erreichung von Umweltzielen.

Weitere Zielsetzung ist die verkehrliche, sozia-
le und städtebauliche Entwicklung der Städte, 
Kreise und Gemeinden, zu denen das öffentliche 
Verkehrssystem in vielfältiger Weise beitragen 
kann. Das geschieht beispielsweise durch die Ver-
ringerung von Emissionen oder des Gesamtener-
gieverbrauchs sowie die Senkung des Flächen-
verbrauchs der Verkehrsinfrastruktur (geringerer 
Parkraumbedarf).

Die erfolgreiche Umsetzung dieser gesell-
schaftlichen und politischen Zielsetzungen legiti-
miert die Mittelzuweisungen an die Aufgabenträ-

4 Siehe hierzu den Eintrag zur Eigenwirtschaftlichkeit im Glossar.

5 ÖPNVG Baden-Württemberg, BayÖPNVG, ÖPNVG Berlin, ÖPNVG Brandenburg, BremÖPNVG, ÖPNVG Hessen, ÖPNVG M-V, NNVG, 
ÖPNVG NRW, Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz, ÖPNVG Saarland, ÖPNVG Sachsen, ÖPNVG LSA, ÖPNVG Schleswig-Holstein, 
ThürÖPNVG; Hamburg hat kein eigenes ÖPNV-Gesetz.



Diskurs

14

ger. Über ihre Nahverkehrsplanungen sowie die 
Finanzierung konkreter Leistungen übernehmen 
die Aufgabenträger die praktische Ausgestaltung 
der Ziele. Die Ausführung der vereinbarten Ver-
kehrsleistungen obliegt schließlich den jeweils 
beauftragten Verkehrsunternehmen. Wesentli-
ches Charakteristikum ist das Prinzip der Subsidi-
arität, d. h. die konkrete Organisation des ÖPNV 
findet in den Ländern bzw. Kommunen statt.

Die ÖPNV-Angebote müssen vor allem auch 
die Kundenanforderungen widerspiegeln. Die Er-
wartungen der Kundinnen und Kunden an den 
ÖPNV unterliegen dabei immer wieder einem 
Wandel. Die reine Beförderungsleistung allein 
genügt heutzutage nicht, um Kundinnen und 
Kunden für den ÖPNV zu begeistern. Die An-
gebotsqualität spielt daher für viele Kundinnen 
und Kunden eine wichtige Rolle, etwa hinsicht-
lich folgender Kriterien:
 – Übergang zu anderen multimodalen Angebo-

ten (P+R, B+R, Carsharing);
 – Umfang des Angebots hinsichtlich Liniennetz 

und Bedienhäufigkeit;
 – Zuverlässigkeit (Anschlusssicherheit) und 

Pünktlichkeit des Angebots;
 – Aktualität der Fahrplaninformation (zuneh-

mend digital und in Echtzeit);
 – Sauberkeit, Bequemlichkeit und guter Service;
 – günstige Tarife und verständliche Tarifstruk-

turen;
 – moderne Fahrzeuge für eine bequeme ÖPNV-

Nutzung; 
 – Sicherheit in den Fahrzeugen und an den 

Stationen.

2.2 Zielerreichung: Entwicklung von Ange-
bot und Nachfrage

Für die Erfüllung von Zielen der Daseinsvorsorge 
bedarf es Kriterien, um das Erreichen dieser Zie-
le überhaupt messen zu können. Betriebs- und 
finanzwirtschaftliche Kennziffern eignen sich 
hierfür allerdings nur bedingt. Es liegt in der Na-
tur des Ziels der Daseinsvorsorge, dass eine rein 

an betriebswirtschaftlichen Kennziffern orien-
tierte Angebotsplanung nicht maßgeblich sein 
kann. Andernfalls müsste sich der Fokus des öf-
fentlichen Verkehrs allein auf stark nachgefragte 
Strecken richten, was zur Kürzung vieler Ange-
bote gerade im ländlichen Raum führen würde. 

Gleichwohl sind die Aufgabenträger zum wirt-
schaftlichen Einsatz der finanziellen Ressourcen 
angehalten. Daher ist es geboten, den Erfolg des 
ÖPNV an einigen quantitativen und qualitativen 
Aspekten zu bemessen.

In der Außenwirkung des ÖPNV gilt die Ent-
wicklung von Angebot und Nachfrage nach öf-
fentlichen Nahverkehrsleistungen oftmals als 
zentraler Faktor für die Beurteilung, ob die ge-
steckten Ziele erreicht wurden. Seit Jahren ist 
eine insgesamt positive Entwicklung zu kons-
tatieren. In den vergangenen Jahren wurde das 
Angebot im ÖPNV bedarfsgerecht weiterentwi-
ckelt. Deutlich wird dies an der Entwicklung der 
Verkehrsleistung zwischen 2004 und 2013 (siehe 
Abbildung 3). Die höchste Steigerung ist dabei 
im SPNV zu verzeichnen, dessen Beförderungs-
leistung im betrachteten Zeitraum um mehr als 
ein Viertel angestiegen ist. 

Betrachtet man allein die Angebotsmenge 
zeigt sich allerdings, dass sie im ÖSPV weitgehend 
stagniert und im SPNV nur moderat ansteigt. Zwi-
schen den 1990ern bis Mitte der 2000er Jahre war 
im SPNV im Zuge der Regionalisierung noch eine 
erhebliche Angebotsausweitung zu verzeichnen.

Die quantitative Angebotsentwicklung ist Er-
gebnis verschiedener Trends:

 – Verdichtungsleistungen: Gerade in Ballungs-
räumen wurden zusätzliche Verkehrsangebo-
te, insbesondere in den Hauptverkehrszeiten, 
etabliert.

 – Neuverkehre: Seit der Bahnreform wurden im 
SPNV in nennenswerter Anzahl neue Strecken 
in Betrieb genommen und stillgelegte Strecken 
reaktiviert. Im ÖSPV wurde insbesondere eine 
Vielzahl neuer Straßenbahnstrecken gebaut. 

 – Angebotsvernetzung: Zunehmend wurden 
durch die Aufgabenträger die Angebote von 
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Bus und Bahn so aufeinander abgestimmt, 
dass für die Fahrgäste passfähige Mobilitätsket-
ten entstehen.

Infolge der Nachfrageentwicklung konnten auch 
die Einnahmen aus Fahrgelderlösen in den ver-
gangenen Jahren stetig gesteigert werden. Neben 
der reinen Nachfragesteigerung gelang es den 
Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern, 
die Tarifergiebigkeit zu steigern. Die vielerorts 
intensiven Diskussionen um wiederkehrende 
Fahrpreissteigerungen zeigen jedoch, dass die 
Tarifspirale aufgrund sozial-, umwelt- und ver-
kehrspolitischer Erwägungen nicht überdreht 
werden darf. 

Die Entwicklung von Angebot und Nachfrage 
ist regional sehr unterschiedlich verteilt. In ur-
banen und wachsenden Räumen finden sich die 
höchsten Zuwachsraten. Dort stehen Aufgaben-
träger und Verkehrsunternehmen gegenwärtig 
häufig vor der Herausforderung, der steigenden 

Anzahl an Fahrgästen noch Herr zu werden. Ent-
sprechend ist der von der öffentlichen Hand zu 
leistende Deckungsbeitrag für gleichartige Leis-
tungen im Vergleich mit nachfrageschwachen 
Regionen geringer – das Verkehrsangebot wird 
hier vor allem an der steigenden Nachfrage der 
Fahrgäste ausgerichtet. Das erfordert kurzfristig 
einen erheblichen Mitteleinsatz, der sich erst suk-
zessive amortisiert. In ländlichen und schrump-
fenden Regionen ist die Entwicklung ungleich 
anders gelagert. Sinkende Bevölkerungszahlen 
oder Verschiebungen in der Altersstruktur führen 
zu Veränderungen in der Nachfrage. In Regionen 
mit einem Bevölkerungsrückgang ist es für Aufga-
benträger eine besondere Herausforderung, durch 
bedarfsorientierte Verkehrsangebote die Grund-
bedürfnisse nach Mobilität weiterhin angemes-
sen zu ermöglichen. Daher ist hier die angebots-
orientierte Zielrichtung bei der Konzeption von 
Verkehren vorherrschend und im Interesse der 
Daseinsvorsorge und der Sicherung gleichwer-

Abbildung 3: Beförderungsleistung im ÖPNV  nach Personenkilometern, 2004=100

Quelle: Destatis
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tiger Lebensverhältnisse auch geboten. Ein Pro-
blem in vielen Regionen sind die Kosten der er-
forderlichen ÖPNV-Infrastruktur – oftmals kann 
die Infrastruktur kaum angepasst werden, was bei 
sinkender Nachfrage zu höheren Deckungsbei-
trägen für die Aufgabenträger und/oder höheren 
Preisen für die Nutzerinnen und Nutzer führt.

Die Verbesserung der Angebotsqualität des 
öffentlichen Verkehrssystems nimmt inzwischen 
eine zentrale Rolle ein. Mit teils ähnlichen, teils 
sehr unterschiedlichen Lösungen haben Aufga-
benträger und Verkehrsunternehmen in städti-
schen und ländlichen Regionen hierauf in den 
vergangenen Jahren reagiert, um im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten ein attraktives und zuverlässi-
ges Angebot in ihrer Region zu schaffen:
 – Im Wesentlichen die Angebote von Bus und 

Bahn wurden vernetzt und um weitere Mobi-
litätsformen (z. B. Anrufsammeltaxi, Rufbus, 
Pedelecs etc.) ergänzt, gerade um in ländlichen 
Regionen ein stabiles Grundangebot sicherstel-
len zu können. Vor allem im ländlichen Raum 
wurden die Angebote zudem bedarfsorientiert 
gestaltet, um trotz schwächerer Nachfrage wei-
terhin einen angemessenen ÖPNV anzubieten. 
Dieser besteht zwar nicht mehr als Regelange-
bot, aber mittels Rufbussen oder Anrufsammel-
taxis wird versucht, dem Ziel einer Grundmo-
bilität für alle gerecht zu werden.

 – Die Schaffung von Verknüpfungsinfrastruk-
turen wie Umsteigeknoten zwischen Bus und 
Bahn sowie P+R/P+B-Parkplätzen hat ebenfalls 
zur Förderung von Mobilitätsketten beigetra-
gen. Carsharing-Modelle können zukünftig 
ein weiteres zentrales Element dieses ganz-
heitlichen Ansatzes sein. Das kommt den un-
terschiedlichen Mobilitätserfordernissen der 

Nutzerinnen und Nutzer entgegen, die das 
jeweils optimale Verkehrsmittel ihrer Wahl 
nutzen können.

 – Um die Durchtarifierung beim Umstieg zwi-
schen den Verkehrsmitteln zu gewährleisten 
(Eine Reise – ein Ticket), wurden zahlreiche 
Verkehrsverbünde gegründet. Die Nutzung 
des Gesamtsystems ÖPNV wurde dadurch 
für viele Fahrgäste spürbar erleichtert. Mittels 
Einbeziehung multimodaler Angebote, z. B. 
Car-, Pedelec- und Rad-Sharing, wird die An-
gebotspalette zusätzlich erweitert, ohne dass 
die Nutzerin bzw. der Nutzer die Vertriebs-
plattform wechseln muss. 

 – Die Fahrgastinformationen wurden insge-
samt verbessert. Genutzt werden dabei alle In-
formationskanäle in den Fahrzeugen, an den 
Haltestellen sowie zunehmend auf mobilen 
Endgeräten beim Fahrgast. ÖPNV-Nutzerin-
nen und -Nutzer können sich so in Echtzeit 
über das aktuelle Angebot sowie geänderte 
oder alternative Verbindungen informieren.

 – Modernes Fahrzeugmaterial führt ebenfalls 
zu einer Attraktivitätssteigerung. Damit ein-
her geht auch ein größerer Fahrzeugkomfort, 
wie zum Beispiel bessere Heizungs- und Kli-
matechnik im Straßenbahn- und Busbereich, 
um – nicht zuletzt auch in Umsetzung politi-
scher und gesetzlicher Vorgaben – den barrie-
refreien Einstieg zu gewährleisten.  

Diese Erfolge dürfen jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass sich die Entwicklung regional 
stark unterscheidet. In vielen Regionen sind die 
Aufgabenträger aufgrund knapper Mittel allen-
falls zur Aufrechterhaltung eines Grundangebots 
in der Lage.
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3.  Status quo der ÖPNV-Finanzierung

Die Finanzierung des ÖPNV wird aus einer Viel-
zahl unterschiedlicher Quellen gespeist. Dabei 
hat sich über die Jahre ein äußerst komplexes 
Finanzierungssystem entwickelt, das für Außen-
stehende und selbst für viele Branchenkenner 
nur schwer in Gänze zu überblicken ist (siehe 
Abbildung 4). Die wichtigsten Ursachen dieser 
komplexen Struktur liegen einerseits in den 
historisch geprägten unterschiedlichen Zustän-
digkeiten von Bund, Ländern und Kommunen 
sowie Verkehrsverbünden und Verkehrsunter-
nehmen. Andererseits trägt der in Deutschland 

6 Die DB AG agiert sowohl als VU wie auch als EIU. Daher führen zu diesem Kasten sowohl Finanzströme, die infrastrukturbezogen sind, 
als auch solche, die ausgehend von einem Dienstleistungsauftrag für den ÖPNV erfolgen.

längst nicht bewältigte historische Wandel des 
Sektors von einem einst einträglichen Geschäft 
zu einem systematisch auf öffentliche Zuschüsse 
angewiesenen Bereich der Daseinsvorsorge zur 
Komplexität bei.

Die Mittelverwendung lässt sich im Wesent-
lichen zwischen Betrieb und Infrastruktur diffe-
renzieren, wenngleich es teilweise Schnittstellen 
gibt. Zugleich gibt es bei Organisation und Finan-
zierung – ebenfalls historisch bedingte – Unter-
schiede zwischen ÖSPV (Bus, Tram/U-Bahn) und 
SPNV (Schiene).

Abbildung 4: Finanzierungsströme im ÖPNV6

Quelle: KCW 2014
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3.1 Betrieb

Schienenpersonennahverkehr (SPNV)
Mitte der 1990er Jahre wurde die Verantwortung 
für den SPNV im Rahmen der Bahnreform auf die 
Länder übertragen. Zur Finanzierung der Leistun-
gen weist der Bund anteilig Mittel aus dem Mine-
ralölsteueraufkommen den Länder zu (Art. 106a 
GG i.V.m. § 5 Abs. 1 RegG).

Die Zuweisungen des Bundes an die Länder 
gemäß Regionalisierungsgesetz (RegG) machen 
insgesamt einen großen Teil der öffentlichen Zu-
schüsse für den ÖPNV in Deutschland aus. Ziel 
des Gesetzes ist gemäß § 1 Absatz 1 RegG die 
„Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung 
der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öf-
fentlichen Personennahverkehr“. Grundsätzlich 
wird den Ländern freigestellt, wie sie die Zieler-
reichung gewährleisten. Allerdings konkretisiert 
§ 6 Abs. 1 RegG die Verwendung der Regionali-
sierungsmittel als „insbesondere“ für den Schie-

nenpersonennahverkehr bestimmt. In der Praxis 
setzte sich vielfach die Vorstellung durch, dass das 
„insbesondere“ als Vorgabe für eine ausschließ-
liche oder zumindest deutlich überwiegende 
Verwendung der Mittel für Zwecke des SPNV zu 
verstehen sei. Dies erklärt sich mit dem Anlass 
der Einführung der Regionalisierungsmittel. Die 
Mittel wurden den Ländern insbesondere für die 
Übernahme der Aufgabe des Schienenpersonen-
nahverkehrs zur Verfügung gestellt; diese Aufga-
be hatte vorher der Bund über sein Verwaltungs-
unternehmen Bundesbahn wahrgenommen. 

Die Höhe der Gesamtzuweisungen sowie die 
horizontale Verteilung zwischen den Ländern er-
gibt sich gegenwärtig aus § 5 Abs. 2 und 3 RegG. 
Die Regionalisierungsmittel wurden seit ihrer 
Einführung diversen geplanten und ungeplanten 
Revisionen unterzogen. Dadurch ergeben sich 
die in Abbildung 5 dargestellten Kürzungen der 
Mittelzuweisung, vor allem in den Jahren 2004 
und 2007/2008. 

Abbildung 5: Regionalisierungsmittel  in Mrd. Euro

Quelle: BT-Drs. 14/8781; HBeglG 2006, RegG
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Die Organisation des SPNV liegt seit der Regionali-
sierung grundsätzlich in der alleinigen Verantwor-
tung der Länder. Einige Bundesländer organisieren 
den SPNV zentral – einige bedienen sich dabei lan-
deseigener Bestellerorganisationen (z. B. Bayern, 
Schleswig-Holstein) –, andere haben sich für eine 
dezentrale Verantwortung, in der Regel auf kom-
munaler Ebene entschieden, allerdings in diesen 
Fällen mit der Vorgabe der Bildung von Zweckver-
bänden (z. B. in Nordrhein-Westfalen, Sachsen). 

Die Regionalisierung ermöglichte es den Län-
dern bzw. deren verantwortlichen Aufgabenträ-
gern, selbst darüber zu entscheiden, wie bei ge-
gebenem Mitteleinsatz ein möglichst attraktives 
öffentliches Verkehrssystem entwickelt wird. 
Insbesondere haben sie die Möglichkeit, frei über 
die Verwendung der Mittel zu entscheiden. Dabei 
ist eine besondere Stärke des Regionalisierungs-
gesetzes, dass der Zuwendungszweck relativ weit 
gefasst ist. So können die Länder die Zuweisun-
gen sowohl konsumtiv (für SPNV-Betriebsleis-
tungen) als auch für Investitionen (z. B. für Fahr-
zeuge, Infrastruktur) oder für weitere Aufgaben 
(z. B. Tarifausgleichsmaßnahmen, Busverkehre) 
verausgaben. Diese Freiheitsgrade dienen dem 
Kernziel der Regionalisierung, Entscheidungen 
dezentral entsprechend den Anforderungen vor 
Ort treffen zu können. Die Vielfalt von Strategi-
en, auf die örtlichen und regionalen Verhältnisse 
und Bedarfslagen einzugehen, ist wesentlicher 
Erfolgsfaktor der Regionalisierung.

Aufgrund von Kostensteigerungen einzelner 
Aufgabenblöcke (siehe auch Kapitel 4.1) oberhalb 
der Dynamisierungsrate der Regionalisierungsmit-
tel (1,5 Prozent p. a.) kam es in den vergangenen 
Jahren zu einem spürbaren Rückgang der Investi-
tionsquote. Wurden 2002 noch ca. 20 Prozent der 
Regionalisierungsmittel für Investitionen verwen-
det, waren es 2012 nur noch knapp sieben Prozent. 

Öffentlicher Straßenpersonenverkehr (ÖSPV)
Der ÖSPV ist gerade in Städten und Bal-

lungsräumen vor allem durch das Engagement 
kommunaler Unternehmen geprägt. In vielen 
Landkreisen werden Verkehrsleistungen dagegen 

häufiger bei privaten Verkehrsunternehmen be-
stellt, da Landkreise – auch wegen der fehlenden 
Möglichkeiten, einen Querverbund zu organisie-
ren – seltener über eigene Verkehrsgesellschaften 
verfügen. 

Eine gesetzlich normierte Verantwortung von 
Aufgabenträgern für die Organisation und Finan-
zierung von ÖSPV-Leistungen gab es vor der Regi-
onalisierung nicht. Die öffentlichen Interessen an 
einer geordneten Verkehrslenkung im ÖSPV wur-
den über die gesetzliche Regulierung des Marktzu-
gangs und über das wirtschaftliche Engagement 
der Kommunen als Daseinsvorsorge im Rahmen 
ihrer kommunalen Selbstverwaltung mittels eige-
ner Nahverkehrsunternehmen oder durch die fi-
nanzielle Unterstützung von Verkehrsleistungen 
privater Unternehmen umgesetzt. 

Im Zuge der Bahnreform wurde auch für den 
ÖSPV die Regelungszuständigkeit erstmals gesetz-
lich bei den Ländern verortet. In ihren ÖPNV-
Gesetzen legen die Länder als Aufgabenträger des 
ÖSPV regelmäßig die Städte und Landkreise fest. 
Sie sind damit verantwortlich, im Rahmen der 
Daseinsvorsorge eine ausreichende Verkehrsbe-
dienung der Bevölkerung sicherzustellen.

Die öffentliche Mitfinanzierung des ÖSPV 
umfasste und umfasst teilweise auch heute noch 
oft mehrere – kaum überschaubare – Quellen, da-
runter: 
 – Investitionszuschüsse (z. B. für Fahrzeuge);
 – Ausgleichszahlungen für ermäßigte oder kos-

tenlose Fahrten bestimmter Fahrgastgruppen 
(u. a. Schülerinnen und Schüler/Auszubilden-
de, Schwerbehinderte); 

 – Zuschüsse für die Einrichtung zusätzlicher Li-
nien/Fahrten; 

 – Verbundförderung für unternehmensübergrei-
fend gültige Tarife. 

Hinzu kommen Steuererleichterungen (Entfall 
der Kfz-Steuer, Steuerminderungen beim Quer-
verbund) oder die Übernahme von Verlusten aus 
Betriebskosten durch die öffentliche Hand als 
Gesellschafter von Verkehrsunternehmen. Da-
neben erfolgt aus bildungspolitischen Gründen 
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die öffentliche Finanzierung der sogenannten 
Schulwegkostenfreiheit: Übersteigt der Schulweg 
bestimmte festgelegte Distanzen, werden den an-
spruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern 
die Kosten der Beförderung erstattet.8

Dieses Finanzierungsgeflecht hat sich über 
Jahrzehnte gebildet,9 nachdem sich der anfangs 
durchaus einträgliche Linienverkehr mit der auf-
kommenden Konkurrenz des Automobils zuneh-
mend ins Defizitäre entwickelte. 

Die seit Längerem geforderte Bündelung der di-
versen Finanzierungsquellen bei den Aufgabenträ-
gern gemäß der Logik des Besteller-Ersteller-Prinzips 
ist bisher bundesweit ausgeblieben. Diese Bünde-
lung entspräche dem Ziel der Regionalisierung, die 
Zuständigkeiten für Planung, Organisation und Fi-
nanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs 

8 Vgl. Karl/Canzler (2011: 18ff.).

9 Regelung der Investitionsförderung (GVFG) als Richtlinien des Bundes seit 1967, als gesetzliche Regelung seit 1971; Befreiung von Kfz-
Steuer seit 1969; bundesgesetzliche Regelung für den Ausgleich verbilligter Schülerfahrkarten (§ 45a PBefG) seit 1977; bundesgesetzliche 
Regelung des Ausgleichs für die kostenlose Beförderung Schwerbehinderter seit 1979 (SchwbG; inzwischen SGB IX).

10 Vgl. für die Reform in Brandenburg, durch die ehemalige Mittel für Busbeschaffung, Betriebshofförderung, Verbundförderung, Förde-
rung von Kleininvestitionen, Aufgabenträgerpauschale sowie Leistungen für den Ausbildungsverkehr und Investitionsförderung Stra-
ßenbahn vereinheitlicht wurden (Hickmann et al. 2005 und 2008 sowie KCW/Nahverkehrsberatung Südwest 2012).

11 Vgl. etwa die Initiative von Schleswig-Holstein, BR-Drs. 217/12.

zusammenzuführen (§ 3 RegG). Einzelne Bundes-
länder wie z. B. Brandenburg oder Schleswig-Hol-
stein haben zumindest die in ihrem Einfluss stehen-
den Finanzierungsströme deutlich reduziert und 
als Zuweisungen an die Aufgabenträger verein-
heitlicht.10 Eine Voraussetzung für die Vereinheit-
lichung der Finanzierungen war die Einführung 
einer Öffnungsklausel im Personenbeförderungs-
gesetz, die es den Ländern ermöglicht, eigene Re-
gelungen für die Finanzierung von rabattierten 
Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr anstelle 
der Regelung von § 45a PBefG zu schaffen. Versu-
che, auch hinsichtlich der SGB IX-Ausgleichsmit-
tel eine Vereinfachung auf landesrechtlicher Basis 
zu ermöglichen, indem hier äquivalent zu § 64a 
PBefG eine Öffnungsklausel im SGB IX normiert 
würde, blieben bisher erfolglos.11
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Die brandenburgische Verkehrspolitik beschäftigt sich seit ca. zehn Jahren mit der Fort-
entwicklung der Finanzierungsstrukturen im Bereich des ÖPNV. Ziel war und ist es, die 
Rahmenbedingungen und Strukturen effektiver zu gestalten. Das hergebrachte und mit 
der Zeit stark differenzierte Einzelfördersystem sollte entschlackt und vereinfacht werden, 
um Spielräume und Anreize an den richtigen Stellen schaffen zu können. Ein Kernziel war 
es, im übrigen ÖPNV (= ÖSPV) die volle Aufgaben- und Ausgabenverantwortung bei den 
kommunalen Aufgabenträgern (Landkreise und kreisfreie Städte) zusammenzuführen, um 
sie entsprechend ihrer Zuständigkeit und politischen Verantwortung gestaltungsfähig wer-
den zu lassen. Hierzu bedurfte es einer Bündelung der öffentlichen Mittel für den übrigen 
ÖPNV bei den kommunalen Aufgabenträgern unter der Maßgabe einer größtmöglichen 
Selbstbestimmung und Flexibilität bei der Verwendung dieser Mittel. Vorbild war die Er-
folgsgeschichte der Regionalisierung der SPNV-Verkehre vom Bund auf die Länder. 

Das Land Brandenburg stellt gemäß § 10 ÖPNVG Brandenburg den Aufgabenträgern für 
die Finanzierung von Verkehrsleistungen, gesetzlichen Ausgleichsleistungen sowie zur 
Förderung von Investitionen in den öffentlichen Personenverkehr Mittel nach dem Re-
gionalisierungs- und dem Entflechtungsgesetz sowie nach Maßgabe des Haushaltsplans 
in Höhe von derzeit 85 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Mit Novellierung des 
ÖPNV-Gesetzes 2014 erhalten die Aufgabenträger mit Straßenbahn- bzw. Obus-Verkehren 
zusätzlich 5 Millionen Euro jährlich. Unabhängig hiervon können die Aufgabenträger 
natürlich eigene Mittel (sogenannte Eigenmittel) für die Finanzierung von ÖPNV-Leis-
tungen verwenden; die Höhe dieser Eigenmittel wirkt sich auf die jeweilige Zuweisung 
des Landes aus. Die Mittel nach dem Entflechtungsgesetz sind für Investitionen zur Ver-
besserung von Verkehrsverhältnissen des öffentlichen Nahverkehrs in den Gemeinden zu 
verwenden (§ 10 Abs.1 ÖPNVG).

Die Regeln für die Aufteilung dieser Finanzzuweisungen auf die einzelnen ÖPNV-Aufga-
benträger finden sich in der Verordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen 
Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNVFV Brandenburg). 

Nach § 1 ÖPNVFV Brandenburg wird die Zuweisungssumme nach bestimmten Kriterien ge-
schlüsselt, wobei zwischen den Mitteln insbesondere für die Erfordernisse des allgemeinen 
ÖPNV-Angebotes (48 Millionen Euro = ca. 53,3 Prozent der Gesamtsumme), den Mitteln 
insbesondere für den Ausbildungsverkehr (37 Millionen Euro = ca. 41,1 Prozent der Ge-
samtsumme) sowie den Erfordernissen des Straßenbahn- und Obus-Verkehrs Rechnung tra-
genden Mitteln (5 Millionen Euro = ca. 5,6 Prozent der Gesamtsumme) unterschieden wird.

DAS BUDGET-MODELL IN BRANDENBURG
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Die Aufteilung der Mittel für das allgemeine ÖPNV-Angebot auf die kommunalen Aufgaben-
träger bemisst sich
 – zu 30 Prozent nach der Fläche des Aufgabenträgers; 
 – zu 20 Prozent nach dem Fahrplanangebot auf dem Gebiet des Aufgabenträgers;
 – zu 20 Prozent nach den aufgewendeten Eigenmitteln;
 – zu 30 Prozent nach den Fahrgastzahlen auf dem Gebiet des Aufgabenträgers

jeweils im Verhältnis zu den entsprechenden Kennzahlen für das Land (§ 1 Abs. 2 ÖPNVFV 
Brandenburg).

Die Mittel für Erfordernisse des Ausbildungsverkehrs im ÖPNV werden geschlüsselt
 – zu 30 Prozent nach der Fläche des Aufgabenträgers; 
 – zu 30 Prozent nach der Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie Studierenden auf dem 

Gebiet des Aufgabenträgers;
 – zu 40 Prozent nach dem Fahrplanangebot auf dem Gebiet des Aufgabenträgers

jeweils im Verhältnis zu den entsprechenden Kennzahlen für das Land (§ 1 Abs. 3 ÖPNVFV 
Brandenburg).

Die Mittel für den Straßenbahn- und Obus-Verkehr werden geschlüsselt
 – zu 30 Prozent nach der Gleislänge der Linien des Straßenbahnverkehrs;
 – zu 40 Prozent nach dem Anteil der Fahrgastzahlen im Straßenbahn- und Obus-Verkehr 

(Obus wird zu 50 Prozent berücksichtigt);
 – zu 30 Prozent nach dem Anteil des fahrplanmäßigen Angebots des Straßenbahnverkehrs 

jeweils an der entsprechenden Kennzahl aller Aufgabenträger mit solchen/m Verkehren (§ 1 
Abs. 4 ÖPNVFV Brandenburg).

Die 2011 durchgeführte Evaluierung der Reform ergab,12 dass sich die Bemessung der je-
weiligen Mittelhöhe der Aufgabenträger anhand von Struktur-, Aufwands- und Erfolgs-
komponenten bewährt hat und auf große Akzeptanz stößt. Mit tendenziell eher leicht 
rückläufigem öffentlichen Finanzmitteleinsatz konnte das Angebot stabil gehalten und die 
Nutzung des ÖSPV sogar leicht verbessert werden. Bezogen auf die rückläufige Gesamtbe-
völkerungszahl im Land Brandenburg war dies ein außerordentlicher Erfolg. Im Ergebnis 
der Evaluation wurde u. a. die Integration der Investitionsmittel für Straßenbahnen in das 
Finanzierungsmodell angestoßen und mit der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes 2014 und 
Anpassung der ÖPNVFV umgesetzt.

12 Vgl. KCW GmbH/Nahverkehrsberatung Südwest (2012).



Diskurs

23

3.2 Infrastruktur

Bundesschienenwege
Mit der Bahnreform 1994 wurden die Deutsche 
Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn zur 
Deutschen Bahn AG zusammengeführt. Ziel 
der Bahnreform war es, die hochverschuldeten 
Bahnbehörden wirtschaftlich auszurichten, die 
öffentlichen Zuschüsse an die Eisenbahn zu sen-
ken und den Sektor Schiene insgesamt durch 
unternehmerische Ausrichtung zu stärken, d. 
h. den bis dahin langwährenden Verlust von 
Marktanteilen umzukehren. Im Zuge der Bahn-
reform wurde der Deutschen Bahn AG auch die 
Verantwortung für die Schienenwege des Bundes 
übertragen. In der zweiten Stufe der Bahnreform 
erfolgte 1999 die Ausgliederung der Infrastruk-
turgesellschaften DB Netz AG und DB Station & 
Service AG als eigenständige Tochterunterneh-
men unter dem Dach der Deutschen Bahn AG. 
Diese Struktur gilt bis heute.

Für die Finanzierung der Bundesschienenwege 
ist der Bund gemäß Artikel 87e Abs. 4 GG maßgeb-
lich verantwortlich. Die aktuelle Finanzierungs-
struktur lässt sich folgendermaßen skizzieren:

Neu- und Ausbauvorhaben werden weitge-
hend durch den Bund in Form sogenannter ver-
lorener Baukostenzuschüsse finanziert. Baukos-
tenzuschüsse sind staatliche Zuwendungen für 
Infrastrukturmaßnahmen (z. B. beim Aus- und 
Neubau der Schieneninfrastruktur). Sie müssen 
vom bezuschussten Unternehmen nicht zurückge-
zahlt werden und werden daher auch als verlore-
ne Baukostenzuschüsse bezeichnet. Als gesetzliche 
Grundlage hierfür dient das Bundesschienenwe-
geausbaugesetz (BSWAG). Darüber hinaus werden 
einzelne Projekte teilweise auch durch Eigenmit-
tel der Eisenbahninfrastrukturunternehmen der 
DB (DB-EIU) und/oder Förderinstrumente der Eu-
ropäischen Union kofinanziert. Zunehmend tre-
ten die Länder ebenfalls als Zuwendungsgeber bei 
Infrastrukturmaßnahmen auf, die eigentlich dem 
Verantwortungsbereich des Bundes zugehören. 
Ausweislich der Verkehrsinvestitionsberichte flos-

sen seit 1994 im Durchschnitt ca. 2,0 Milliarden 
Euro p. a. in Neu- und Ausbauten. In den vergan-
genen Jahren waren es deutlich weniger Mittel.

Die Unterhaltung des Bestandsnetzes wird 
von zwei Säulen getragen:
 – Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 

(LuFV): Seit dem Jahr 2009 regelt ein Vertrag 
zwischen dem Bund und der DB AG sowie de-
ren Infrastrukturgesellschaften (DB Netz AG, 
DB Station & Service AG, DB Energie GmbH) 
die Finanzierung des Bestandsnetzes. Der Bund 
überweist der DB AG einen vereinbarten Betrag 
für Ersatzinvestitionen (zunächst 2,5 Milliar-
den Euro), den die DB-EIU mit Eigenmitteln 
aufstocken (0,5 Milliarden Euro). Im Gegenzug 
verpflichtet sich die Deutsche Bahn, das Netz 
in einem uneingeschränkt nutzbaren Zustand 
zu halten. Hierfür sind Qualitätskennzahlen 
festgelegt, die den Zustand des Netzes bewerten 
sollen. Wird die vereinbarte Qualität nicht ein-
gehalten, sind Einbehalte des Bundes möglich. 
Zusätzlich zu den Mitteln für die Erneuerungs-
investitionen verpflichteten sich die EIU dazu, 
einen Mindestbeitrag von 1,0 bis 1,25 Milli-
arden Euro für die Instandhaltung des Net-
zes aufzuwenden. Die DB AG muss in diesem 
Zusammenhang jährlich einen Infrastruktur-
zustands- und -entwicklungsbericht (IZB) vor-
legen, der die Einhaltung der Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung, insbesondere die 
Mittelverausgabung sowie die Entwicklung der 
Qualitätskennzahlen, nachweist.

Die erste LuFV (LuFV I) galt für fünf Jah-
re (2009 bis 2013) und wurde anschließend 
um zwei Jahre verlängert, da sich der Bund 
und die DB AG nicht auf die Weiterentwick-
lung dieses Instrumentariums verständigen 
konnten. Ende 2014 wurden die Grundzü-
ge der LuFV II vorgestellt, die am 12.1.2015 
unterzeichnet wurde. Danach sollen bis zu 
4 Milliarden Euro jährlich ins Bestandsnetz 
investiert werden (Ersatzinvestitionen). Die 
Eigenbeiträge der DB AG werden zukünftig 
100 Millionen p. a. betragen. Der Maximal-
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betrag von 4 Milliarden Euro wird jedoch nur 
erreicht, wenn eine bestimmte Mindestren-
dite der DB AG erzielt wird. Bezüglich der 
Instandhaltung verpflichtet sich die DB AG 
für einen Mindestbeitrag von 1,5 Milliarden 
Euro jährlich sowie 8,0 Milliarden Euro über 
die gesamte Vertragslaufzeit.

Insgesamt stehen damit nach Angaben von 
Bund und DB AG bis 2019 28 Milliarden Euro 
für die Bestandsinfrastruktur zur Verfügung. 
Davon trägt der Bund aus Haushaltsmitteln 
sowie den Dividendenzahlungen der DB AG 
20 Milliarden Euro.

 – Trassen- und Stationsentgelte: Die Unterhal-
tung ihrer Eisenbahninfrastruktur muss – über 
die Ersatzinvestitionen hinaus – von den Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen der DB AG 
selbst finanziert werden. Diese sind im Wesent-
lichen aus den Entgelten zu refinanzieren, die 
die Verkehrsunternehmen für die Nutzung von 
Trassen und Stationen leisten müssen. Auf-
grund steigender Nutzungszahlen sowie stei-
gender durchschnittlicher Nutzungsentgelte 
ist der über die Trassen- und Stationsentgelte 
gespeiste Refinanzierungsbetrag in den vergan-
genen Jahren stetig gestiegen. Im Jahr 2013 
summierten sich die Trassenentgelte auf 4.328 
Millionen Euro und die Stationsentgelte auf 
740 Millionen Euro.

Obwohl die Nutzungsentgelte eine öko-
nomische Zahlungsbereitschaft seitens der sie 
entrichtenden Verkehrsunternehmen sugge-
rieren, wird auch der Großteil der Trassen- und 
Stationsentgelte tatsächlich mittelbar durch 
öffentliche Haushalte getragen: Gemessen am 
Gesamtvolumen machen die Trassenentgelte 
des SPNV etwa zwei Drittel, die Stationsent-
gelte sogar fast 90 Prozent der gesamten Er-
löse aus Trassen- und Stationsnutzungen der 
DB-Infrastrukturgesellschaften aus. Diese sind 

von den Länden aus den Regionalisierungs-
mitteln zu tragen. Aufgrund ihres Daseins-
vorsorgeauftrags sind die Länder nicht in der 
Lage, Verkehrsleistungen – und damit die 
hierfür nötigen Trassen und Stationen – in 
größerem Umfang abzubestellen, um auf den 
stetigen Anstieg der Infrastrukturentgelte zu 
reagieren. Die Länder und die von ihnen be-
auftragten EVU sind daher faktische Zwangs-
nutzer der Infrastruktur und unterliegen so-
mit der Gefahr des Preishöhenmissbrauchs 
durch die nicht dem Wettbewerb unterlie-
genden Eisenbahninfrastrukturunternehmen. 
Die Bundesnetzagentur als zuständige Regu-
lierungsbehörde hat bisher zu wenig Abhilfe 
schaffen können. Deshalb sind neue Wege zur  
Stabilisierung der Trassen- und Stationskosten 
notwendig.

Infrastruktur nichtbundeseigener Eisenbahnen
Im Gegensatz zu den Schienenwegen des Bun-
des gibt es keine vergleichbaren öffentlichen 
Mittel für die Infrastruktur nichtbundeseigener 
Eisenbahnen (NE). Die NE finanzieren sich maß-
geblich über die Nutzungsentgelte sowie über 
Zuschüsse der Länder. Bei diesen Landesmitteln 
handelt es sich oftmals um Mittel nach dem Re-
gionalisierungsgesetz oder dem GVFG. 

Spezifische Bundesmittel für NE-Infrastruktu-
ren stehen seit 2013 in vergleichbar geringerem 
Umfang zur Verfügung. Allerdings werden nur 
Ersatzinvestitionen in NE-Infrastrukturen antei-
lig gefördert, wenn diese dem Schienengüterfern-
verkehr dienen.13

Infrastruktur des öffentlichen Straßenpersonen-
verkehrs
Die ÖSPV-Infrastruktur – im Wesentlichen U-
Bahnen, Stadt- und Straßenbahnen sowie Infra-
strukturen für Busse (Haltestellen, Werkstätten) 

13 Im Jahr 2013 standen laut Eisenbahn-Bundesamt bundesweit bis zu 25 Millionen Euro zur Verfügung.
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– wird durch drei Finanzierungsinstrumente ge-
fördert, wobei häufig nur Neuinvestitionen för-
derfähig sind:
 – Regionalisierungsmittel: Die prinzipielle Mit-

telverwendungsfreiheit des RegG ermöglicht 
es den Ländern auch, diese für die ÖSPV-Infra-
struktur zu verwenden. 

 – Entflechtungsgesetz: Auf Grundlage des Geset-
zes zur Entflechtung von Gemeinschaftsauf-
gaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz, 
EntflechtG) erhalten die Länder jährlich 1,335 
Milliarden Euro vom Bund für Verkehrsinvesti-
tionen (Straße/ÖPNV). Die horizontale Vertei-
lung zwischen den Ländern wird in § 4 Abs. 3 

EntflechtG geregelt. Die frühere Zweckbindung 
ist zum 1.1.2014 weggefallen (Art. 143c Abs. 3 
Satz 2 GG; § 5 EntflechtG); festgelegt ist nun 
für den Zeitraum 2014 bis 2019 nur, dass die 
Mittel des EntflechtG investiv zu verwenden 
sind. Einzelne Bundesländer (z. B. Branden-
burg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein) haben auf landesgesetzli-
cher Ebene die Zweckbindung eines bestimm-
ten Mittelanteils für Verkehrsinvestitionen fest-
gelegt.

 – GVFG-Bundesprogramm: Größere Projek-
te ab einem Investitionsvolumen von min-
destens 50 Millionen Euro zum Ausbau der 

Abbildung 6: Verwendung der Regionalisierungsmittel für den SPNV, in Mrd. Euro

Quelle: Wettbewerber-Report Eisenbahn 2013/2014

6,75
7,05 6,88

7,09

2002

1

0

2

3

4

5

6

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,42

2,16
(30,5%)

0,60

2,70
2,87

2,20
(32,0%)

0,64

1,38

0,45

0,53

1,35 1,41

2,11
2,44

2,83
(42,0%)

2,67
(37,8%)

Betrieb

Ausgaben für Investitionen und ÖSPV 

Trassenentgelte

Stationsentgelte



Diskurs

26

ÖSPV- und SPNV-Infrastruktur können nach 
dem GVFG-Bundesprogramm gefördert wer-
den. Förderfähig sind Ausbauvorhaben für 
U- und S-Bahnen sowie Straßen- oder Stadt-
bahnen, sofern sie auf eigenem Gleiskör-
per geführt werden. Dafür stehen bis Ende 
2019 jährlich 333 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Gemäß Artikel 125c Abs. 2 GG läuft das 
Bundesprogramm zum 31.12.2019 aus. 

Die Kommunen müssen zusätzlich meist Eigen-
mittel zuschießen, um ihre (Bestands-)Infrastruk-
turen zu finanzieren (z. B. Instandhaltung, aber 
auch Ausbau der Barrierefreiheit). Hinzu kommen 
Verlustausgleiche (aus Querverbund) und Eigen-
anteile bei verschiedenen Förderprogrammen etc.

Im Gegensatz zum Regionalisierungsgesetz 
sind das Entflechtungsgesetz und das GVFG- 
Bundesprogramm qua Grundgesetz „endliche 
Förderprogramme“, da sie im Gefolge der durch 
die Föderalismusreform abgeschafften Mischfi-
nanzierungen nur noch übergangsweise gewährt 
werden. Ab dem Jahr 2020 können somit die Mit-
telzuweisungen nach dem Entflechtungsgesetz 
nicht fortgeführt werden, ohne das Grundgesetz 
(erneut) zu ändern. Für das GVFG-Bundespro-
gramm gibt es allerdings auf der Grundlage von 
Art. 104a GG die Möglichkeit einer zeitlich be-
grenzten Fortsetzung.

3.3 Fahrgelderlöse und Tarifersatz-
leistungen

Zusätzlich zu den öffentlichen Zuweisungen wird 
der ÖPNV durch Fahrgelderlöse mitfinanziert. 
Dabei handelt es sich um die Erlöse, die von den 
Verkehrsunternehmen direkt bei den Fahrgästen 
erzielt werden. Eine Erfassung der reinen Fahrgeld-

14 Nach Angaben des VDV erzielten die Mitgliedsunternehmen im Jahr 2013 Erträge aus der Fahrgastbeförderung in Höhe von 15,12 Milliar-
den Euro. Allerdings ist diese Zahl kritisch zu sehen, da in ihr neben den Erlösen aus Fahrscheinverkäufen eben auch Surrogate enthal-
ten sind (VDV Statistik 2013: 37). Aufgrund der Umstellung der Methodik im Jahr 2011 ist zudem eine vergleichende Zeitreihendarstel-
lung nicht möglich. Die Höhe der Kostendeckung lässt sich nicht exakt bestimmen, da es unterschiedliche Herangehensweisen an die 
Ermittlung der Kostenbasis gibt.

erlöse ist schwierig, da in den meisten Darstel-
lungen auch mit der Fahrgastbeförderung in Zu-
sammenhang stehende Erträge (z. B. Surrogate, 
also Fahrgelderträge, die als Ausgleich staatlich 
oder behördlich angeordneter Ermäßigungen er-
zielt werden) einbezogen sind. Dies verzerrt das 
Gesamtbild erheblich, da somit Nutzerfinanzie-
rung und öffentliche Zuschüsse miteinander ver-
mengt werden.14

Bei Verkehrsunternehmen, die in einem Ver-
kehrsverbund tätig sind, richten sich die ihnen 
zuzurechnenden Erlöse nach dem jeweiligen im 
Verbund geregelten Verfahren der sogenannten 
Einnahmenaufteilung. Diese Verfahren folgen 
sehr unterschiedlichen Philosophien (Orientie-
rung an Alteinnahmen vor Verbundgründung; 
Verteilung gemäß dem von den Beteiligten betrie-
benen Aufwand; erfolgsbasierte Systeme; Misch-
formen).

Die Fahrgelderlöse enthalten zu einem gewis-
sen, teilweise nicht unerheblichen Grad eben-
falls öffentliche Zuweisungen, deren Anteil al-
lerdings nicht statistisch ausgewiesen wird und 
auch sonst nur mit größerem Aufwand ermittelt 
werden könnte: Die sogenannte Schulwegkos-
tenfreiheit ist in den Bundesländern zumeist 
so umgesetzt, dass den anspruchsberechtigten 
Schülerinnen und Schülern prioritär die (kos-
tenlose) Beförderung im ÖPNV zu ermöglichen 
ist. Die Aufwendungen hierfür werden von den 
landesrechtlich bestimmten Aufgabenträgern der 
Schülerbeförderung getragen (unterschiedlich 
geregelt: Landkreise/kreisfreie Städte; Schulträ-
ger; zum Teil auch Wohlfahrtsverbände).

Tarifersatzleistungen
Aus sozial-, verkehrs- und umweltpolitischen Er-
wägungen werden zudem umfangreiche Tarifer-
satzleistungen gewährt. Dadurch wird bestimm-
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15  Harmonisierung meint die Anwendung eines einheitlichen Tarifs durch die in einem Verbundgebiet tätigen Unternehmen. Durchtarifie-
rung beschreibt das Ergebnis von Tarif- und Verkehrsgemeinschaften sowie Verkehrsverbünden, bei denen für eine Fahrt mit mehreren 
Verkehrsmitteln unterschiedlicher Unternehmen nur ein einziges Ticket gelöst werden muss.

16  Beschluss der Finanzministerkonferenz vom 23.6.1995 und der Verkehrsministerkonferenz vom 16./17.11.1995

ten Personengruppen die Mobilität erleichtert. In 
der Regel wird den Verkehrsunternehmen min-
destens anteilig ein Ausgleich der Differenz zwi-
schen Normalpreis und ermäßigtem oder ganz 
entfallenen Tarifen gewährt. Unterstützt werden 
dabei:
 – Schüler-/Ausbildungsverkehre: Nach § 45a 

PBefG erhalten Verkehrsunternehmen im 
ÖSPV Ausgleichzahlungen für ermäßigte Zeit-
fahrkarten für Schülerinnen und Schüler sowie 
Auszubildende. Eine analoge Regelung gibt es 
in § 6a AEG, der aber nach § 6g AEG nicht für 
Unternehmen der Deutschen Bahn anwend-
bar ist. Im SPNV werden die verminderten 
Erlöse aus dem Schülerverkehr jedoch in der 
Regel direkt in den Ausgleichszahlungen des 
Verkehrsvertrages berücksichtigt.  
Sowohl das PBefG als auch das AEG sehen Öff-
nungsklauseln vor, die es den Ländern gestat-
ten, eigene landesgesetzliche Regelungen zu 
treffen (§ 64a PBefG; § 6h AEG). Beispielsweise 
wurden die Mittel in Brandenburg und Schles-
wig-Holstein in die Zuweisungen des Landes 
an die Aufgabenträger integriert (s. o.). 

 – Schwerbehinderte: Gemäß § 145 SGB IX sind 
schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer 
Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im 
Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder 
hilflos oder gehörlos sind, unentgeltlich im 
ÖPNV zu befördern. Dies gilt auch – soweit 
schwerbehinderte Menschen eine ständige Be-
gleitperson benötigen – für die Begleitperson. 
Die daraus resultierenden Erlösausfälle werden 
den Verkehrsunternehmen nach pauschalier-
ten Regeln erstattet; § 148 SGB IX.

 – Verbundtarife: Die Harmonisierung und 
Durchtarifierung15 im ÖPNV führt im Positi-
ven dazu, dass die Nutzung des öffentlichen 
Verkehrssystems für Fahrgäste vereinfacht 

wird. Allerdings kann es dadurch zu einer ge-
ringeren Tarifergiebigkeit bei den Verkehrsun-
ternehmen kommen. Diese Mindererlöse wer-
den den Verkehrsunternehmen ebenfalls durch 
die beteiligten Aufgabenträger, zum Teil unter 
Mitfinanzierung des Landes, ausgeglichen. 

 – Solidarfinanzierung: Schließlich sind im wei-
teren Sinne auch kollektive Finanzierungen 
(teilweise mit Zwangscharakter) zu nennen, bei 
denen bestimmten Gruppen durch die breite 
Finanzierungsbasis günstige Tarife ermöglicht 
werden, wie z. B. Semester- oder Jobtickets.  

3.4 Sonstige Finanzierungsmittel

Der ÖPNV profitiert von steuerlichen Vergünsti-
gungen. In erster Linie betrifft dies die Umsatz-
steuer. Für Nahverkehrsfahrkarten gilt gemäß § 12 
Abs. 2 Nr. 10 UStG in Deutschland der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz. Dadurch entsteht letztlich ein 
Ausgabenvorteil für die Fahrgäste durch ermäßig-
te Tarife im Vergleich zum vollen Mehrwertsteu-
ersatz. Für die Verkehrsunternehmen entsteht 
hieraus selbst kein eigener Vorteil. Zudem unter-
liegen die Verkehrsverträge über ÖPNV-Leistun-
gen nicht der Umsatzsteuer.16

Für verflochtene Unternehmen – das heißt 
zum Beispiel städtische Verkehrs-, Wasser- und 
Energiebetriebe unter einem Dach – besteht die 
Möglichkeit, Gewinne und Verluste steuermin-
dernd miteinander zu verrechnen (Querverbund).

3.5 Zwischenfazit

SPNV und ÖSPV unterscheiden sich hinsichtlich 
der Komplexität der Finanzierung deutlich: Die 
Finanzierung der SPNV-Betriebsleistungen erfolgt 
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infolge des Besteller-Ersteller-Prinzips gleichsam 
aus „einem Topf“, der aus Regionalisierungsmit-
teln gefüllt wird. Teilweise ergänzen Länder die 
Bundes- um Landesmittel. Zusätzliche Instru-
mente stehen für die Förderung der Infrastruktur 
zur Verfügung. Im ÖSPV hingegen besteht die 
Heterogenität unterschiedlichster Finanzierungs-
arten weitgehend fort, soweit nicht einzelne Bun-
desländer für eine Vereinfachung und Bündelung 
von Finanzströmen gesorgt haben. Wesentli-
che Teile der Förderungen, wie insbesondere die 
§-45a-PBefG-Mittel, fließen daher häufig immer 
noch am Aufgabenträger vorbei direkt an die Ver-
kehrsunternehmen.

Die Vereinbarkeit der historisch gewachsenen 
Finanzierungsinstrumente mit den Vorgaben, die 
die europäische Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
für die Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen vorsieht, ist zum Teil umstritten. 
Rechtssicher sind demnach solche Ausgleichs-
zahlungen, die die zuständigen Aufgabenträger 
auf der Grundlage eines sogenannten öffentli-

17  Vgl. BT-Drs. 16/813: 22.

chen Dienstleistungsauftrags – unter Beachtung 
der Vorgaben für deren Vergabe – gewähren (vgl. 
Art. 3 Abs. 1 VO 1370/2007). Alternativ können 
Höchsttarife über eine allgemeine Vorschrift 
finanziert werden (vgl. Art. 3 Abs. 2 und 3 VO 
1370/2007), allerdings nur nach entsprechenden 
Vorgaben des jeweiligen Aufgabenträgers bzw. des 
Mitgliedsstaats. Auch aus rechtlicher Sicht spricht 
daher einiges dafür, die bereits mit der Regionali-
sierung fällige Bündelung der gesamten öffentli-
chen Finanzierung des ÖPNV beim zuständigen 
Aufgabenträger zu erreichen. 

SPNV und ÖSVP sind gleichermaßen von ei-
ner bereits bestehenden – und sich absehbar 
verschärfenden – unzureichenden Finanzausstat-
tung betroffen; diese wird insbesondere durch die 
unsichere Zukunft der Regionalisierungsmittel 
und den Wegfall der Mittel aus dem EntflechtG 
bzw. dem Bundesprogramm GVFG hervorgeru-
fen, deren Kompensation im Zuge einer Neure-
gelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erst 
noch erfolgen muss.17
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4.  Herausforderungen für den ÖPNV

4.1 Steigende Infrastrukturkosten

Eines der zentralen Probleme für den ÖPNV stel-
len mittlerweile die Kosten für die Infrastruktur 
dar. Angesichts des hohen Kostenanteils für den 
spurgeführten ÖPNV ist es entscheidend, dass 
hierfür Lösungen gefunden werden. Es ist abseh-
bar, dass ohne Verbesserungen einschneidende 
Maßnahmen erforderlich werden und sich die 
negative Entwicklung aufgeschobener Reinvesti-
tionen etc. fortsetzt. Damit wird sowohl der Sta-
tus quo wie auch das Entwicklungspotenzial des 
ÖPNV in der Zukunft erheblich gefährdet.

Für alle Verkehrsinfrastrukturen in Deutsch-
land ist eine Unterfinanzierung des Bestands zu 

konstatieren. Die Daehre-Kommission hat 2012 
für die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur von 
Bund, Ländern und Kommunen insgesamt einen 
erheblichen Finanzierungsrückstau ermittelt. 
Jährlich würden insgesamt 7,2 Milliarden Euro 
weniger (re-)investiert, als eigentlich erforderlich 
(Abbildung 7) wären. Ein knappes Jahr später hat 
die Bodewig-Kommission an diese Ergebnisse an-
geknüpft und konkrete Vorschläge unterbreitet, 
wie dieses Defizit abgebaut werden kann. Bisher 
ist allerdings keine entsprechende Aufstockung 
der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in die 
Wege geleitet worden, womit der Reinvestitions-
stau zwischenzeitlich sogar noch größer gewor-
den ist und täglich weiter anwächst. 

Abbildung 7: Ersatz- und Nachholbedarf für alle Baulastträger, in Mrd. Euro, 2012

Quelle: Bericht der Kommission „Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfi nanzierung“, S. 37.

Bereich Erhaltung Nachholbedarf Summe

Straße, davon: 
 – Bund
 – Land
 – Kreis

Schiene, davon:
 – Rund inkl. SPNV
 – NE-Bahnen

1,6
0,8
0,5
0,3

1,2
1,0
0,2

1,0
0,5
0,3
0,2

0,2
0,7
k. A.

2,6
1,3
0,8
0,5

1,4
1,2
0,2

Wasser
 – Bundeswasserstraßen

 – Landeswasserstraßen

0,5
0,5
k. A.

k. A.
k. A.

0,5
0,5

Gem.str./ÖSPV, davon: 
 – Gemeidestraßen

 – ÖSPV

1,3
0,9
0,4

1,5
1,2
0,3

2,7
2,2
0,5

4,6 2,7 7,2
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Die Finanzierung der Infrastruktur bleibt mittel- 
bis langfristig die größte Herausforderung für den 
Sektor. Einerseits muss das Finanzierungsdefizit 
für Bestands- und Bedarfsnetz abgebaut werden, 
andererseits müssen die Kosten der Infrastruktur-
bewirtschaftung besser reguliert und ggf. anders 
ausgeglichen werden. Nicht zuletzt müssen auch 
dringende Ausbauvorhaben weiter finanzierbar 
bleiben. Dazu ist zunächst eine sachliche und 
transparente Bestandsaufnahme dahingehend 
vorzunehmen, wie hoch der jährliche Mittelbe-
darf tatsächlich ist. Die Ergebnisse der Daehre-
Kommission liefern einen guten bundesweiten 
und aggregierten Überblick, der jedoch für die 
einzelnen Verkehrsträger und Länder weiter zu 
konkretisieren ist. Für den Bereich der ÖPNV-
Infrastruktur sind die bundesweiten Zahlen be-
reits recht spezifisch. Die entsprechenden Zahlen 
für die Schiene und die ÖSPV-Infrastruktur ent-
stammen einer Studie, die im Auftrag des VDV, 
des Deutschen Städtetages und von 13 Bundes-
ländern sowie unter Beteiligung des Bundesver-
kehrsministeriums durchgeführt wurde und sich 
der Frage der Finanzierungsbedarfe für den ÖPNV 
konkret gewidmet hat.18

Eine gesonderte Herausforderung stellt der 
konstatierte Nachholbedarf als Ergebnis einer 
länger andauernden Unterfinanzierung dar. 
Dem Abbau dieser „Bugwelle“ räumt auch die 
Bodewig-Kommission mit der Forderung nach 
einem entsprechenden (steuerfinanzierten) Son-
derinvestitionsprogramm Priorität ein.19

Abgesehen von dieser für alle Verkehrsträger 
ähnlichen Ausgangslage, haben die Schienenin-
frastruktur und die ÖSPV-Infrastruktur ihre je-
weils spezifischen Herausforderungen zu lösen.

Schieneninfrastruktur
Bestandsnetz
Im Schienenpersonenverkehr schränken die 
Besteller von SPNV-Leistungen vor allem die 
oberhalb der Dynamisierungsrate für die Re-
gionalisierungsmittel steigenden Trassen- und 
Stationspreise zunehmend ein. Von vielen 
Marktakteuren wird die Regulierung der Infra-
strukturnutzungsentgelte als unzureichend be-
zeichnet, zumal diese die Kostensteigerungen in 
der Vergangenheit nicht eindämmen konnte. Es 
bleibt eine Herausforderung für den Gesetzge-
ber, in einem Eisenbahnregulierungsgesetz fest-
zulegen, wie die Interessen der Infrastrukturun-
ternehmen nach angemessener Refinanzierung 
ihrer Kosten mit den Anforderungen der Nutze-
rinnen und Nutzer nach transparenten und trag-
fähigen Entgelten in Einklang gebracht werden 
können. Für den SPNV besteht der Wunsch der 
Länder nach einer Übernahme der Preissteige-
rungsrisiken für die Infrastrukturnutzung.20

Der Betrieb der Schieneninfrastruktur muss 
daher vom Bund als Eigentümer finanziert und 
ggf. wirksam reguliert werden. Sofern Nutzungs-
entgelte erhoben werden, muss die öffentliche 
Hand in die Lage versetzt werden, die Entgelte 
wirksam prüfen und regulieren zu können. Dazu 
gehört auch, Gewinne zu begrenzen, die aus 
dem Betrieb öffentlicher Infrastrukturen erwirt-
schaftet werden, sowie die Infrastruktur effizient 
zu bewirtschaften. Da eine Deckung der vollen 
Infrastrukturkosten21 über die Nutzungsentgelte 
nicht darstellbar ist, muss die öffentliche Hand 
im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung (LuFV) zwischen Bund und DB AG 
sicherstellen, dass Kosten und Leistung der Infra-

18  Vgl. VDV et al. (2009) zum Finanzierungsbedarf der ÖPNV-Infrastruktur bis 2025.

19  Vgl. Kommission „Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“ (2013: 39).

20  Vgl. BT-Drs. 18/3563.

21  Im Zuge der Bahnreform hat sich der Gesetzgeber auf eine vollständige Refinanzierung der Infrastrukturkosten durch den Betrieb festge-
legt; dies wird in anderen EU-Mitgliedsstaaten durchaus unterschiedlich gehandhabt, z. B. durch die Verpflichtung zur Erwirtschaftung 
nur der Grenzkosten der Infrastrukturnutzung.
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strukturbewirtschaftung in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander stehen.  

Bedarfsnetz
Ungeachtet der Forderung „Erhalt vor Neubau“ 
ist auch zukünftig Bedarf an punktuellem Ver-
kehrsinfrastrukturausbau vorhanden. Ausbau-
maßnahmen für den SPNV sollten in der Regel 
dem Lückenschluss, der Lösung von Kapazi-
tätsproblemen sowie der Anbindung bisher nur 
unzureichend erschlossener Wohn- und Gewer-
begebiete dienen.22 Bereits in den vergangenen 
Jahren gelang es nicht, den Neu- und Ausbau-
bedarf ausreichend zu finanzieren. Stattdessen 
sind über die Jahre immer neue Projekte in die 
Bedarfspläne für die Schiene aufgenommen wor-
den. Die reale Umsetzungschance vieler Projek-
te sinkt dadurch, da immer mehr Projekten ein 
gleichbleibendes Budget gegenübersteht. 

Stärker als bisher muss der Bundesverkehrs-
wegeplan als Priorisierungsinstrument für das Be-
darfsnetz dienen.  Neben dem Ziel einer gleich-
mäßigen gesamträumlichen Erschließung sollte 
wichtigstes Anliegen bei der Umsetzung von Pro-
jekten deren verkehrliche Bedeutung, insbesonde-
re für das Gesamtnetz, sein. Anschließend muss 
der Bedarfsplan langfristig mit einer auskömmli-
chen Finanzierung hinterlegt werden.

ÖSPV-Infrastruktur
Bestandsinfrastruktur
Für den Erhalt der ÖSPV-Infrastruktur gilt prin-
zipiell das Gleiche wie für die Schieneninfra-
struktur: Die Finanzierung der Bestandsnetze, 
insbesondere von dringend notwendigen Rein-
vestitionen, ist aktuell massiv gefährdet. ÖSPV-
Infrastruktur bedeutet dabei nicht nur Bahn-
infrastruktur oder Haltestellen, sondern auch 
Straßeninfrastruktur. Selbst wenn die Straße – 

wie im vorliegenden Papier – nicht originär dem 
ÖPNV zugeordnet wird, darf sie nicht komplett 
außen vor bleiben; auch für sie müssen Lösungen 
gefunden werden. 

Das Damoklesschwert der Einstellung von U- 
oder Straßenbahnen schwebt über vielen Kom-
munen, vor allem in Westdeutschland, wo die in 
den 1960er und 1970er Jahren errichteten Infra-
strukturen erneuerungsbedürftig sind.

Grundsätzlich ist für Straßenbahnverkehre 
gesetzlich eine einheitliche Genehmigung für 
Bau, Betrieb und Linienführung vorgesehen
(§ 9 Abs. 1 PBefG). Die Genehmigung kann nur 
für den Fall, dass die Betriebsanlagen von einem 
anderen als dem Unternehmer gebaut werden, 
hinsichtlich des Baus und der Linienführung 
getrennt dem Dritten erteilt werden (§ 3 Abs. 
3 PBefG), nicht aber im Sinne einer systemati-
schen Trennung von Infrastruktur- und Betriebs-
verantwortung wie im SPNV. Daher werden bei 
diesen Verkehren üblicherweise keine Nutzungs-
entgelte für die Infrastruktur erhoben.23 Die Fi-
nanzierung obliegt somit meist vollständig den 
(kommunalen) Verkehrsunternehmen bzw. in 
letzter Konsequenz den Kommunen als Eigen-
tümer. Die Kommunen können aufgrund ihrer 
angespannten Haushaltslage die Finanzierung 
kaum noch stemmen.

Vertragliche Vereinbarungen zwischen der 
öffentlichen Hand und dem Betreiber der ÖSPV-
Infrastruktur (zumeist das kommunale Verkehrs-
unternehmen) – oder bei NE-Bahnen mit eigener 
Infrastruktur – sind bisher noch eine Seltenheit. 
Dieses Instrument stellt die Leistungserfüllung 
von Infrastrukturen transparenter dar, ermöglicht 
die Steuerung der Infrastrukturqualität und setzt 
idealerweise Anreize für einen effizienten Mittel-
einsatz.24 Eine Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung bewertet die Infrastrukturbewirtschaf-

22  Vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung (2010).

23  In Einzelfällen fallen dennoch Eigentümer und Betreiber auseinander (z. B. getrennte Bewirtschaftung der Schieneninfrastruktur des 
ÖSPV wie in Hannover oder in einigen Städten in NRW).

24  Vgl. Kühl/Petersen (2008).
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tung an Qualitätskriterien. Entsprechend sind 
sanktionsbewährte Kennziffern zu definieren 
und regelmäßig zu überprüfen. Wenn Infrastruk-
turunternehmen verpflichtet wären, jährliche 
Infrastrukturberichte zu veröffentlichen, wäre 
vielerorts schon viel gewonnen. Der öffentlichen 
Hand als Eigentümer der Infrastruktur gäbe dies 
die Möglichkeit, über den Zustand der eigenen 
Infrastruktur besser informiert zu sein und den 
mittelfristigen Finanzierungsbedarf besser ab-
schätzen zu können.

Bedarfsinfrastruktur
Im ÖSPV muss ebenfalls gewährleistet werden, 
dass zukünftig neue Infrastrukturen errichtet wer-
den können, wenn es einen verkehrlichen Bedarf 
hierfür gibt (z. B. zur Erschließung neuer Wohn- 
und Gewerbegebiete). Zudem können in Zukunft 

ganz neue Fragen der Verkehrsinfrastruktur, z. B. 
zur Elektrifizierung von Bussystemen (Ladeinfra-
struktur an Haltestellen etc.) aufkommen. Hier-
für sollten ebenfalls bereits heute die gesetzlichen 
Grundlagen in der Finanzierung gelegt werden.

Genau wie für Schienenprojekte gilt auch 
für ÖSPV-Projekte, dass mit realistischen Koste-
nannahmen gerechnet und der Nutzen sachge-
recht bewertet werden muss. Daher müssen das
GVFG-Bundesprogramm sowie die GVFG-
Nachfolgeprogramme der Länder (oder analoge
Instrumente) fortgeführt werden und auch 
in Zukunft Neuinvestitionen fördern. Um den 
knappen Mitteln zu entsprechen, muss auf Lan-
des- und ggf. auch Kommunalebene ebenfalls 
mittels einer verkehrlichen Priorisierung von 
Maßnahmen eine Bedarfsplanung und Umset-
zung angegangen werden.

In Hamburg wird – neben der Hansestadt Bremen und Hessen als einzigem Land – mit der 
Einführung der doppischen Haushaltsführung auch ein neuer Weg in der Bewirtschaftung 
der landeseigenen Infrastruktur beschritten. Von der Ablösung des etablierten kameralen 
Haushaltswesens in der Freien und Hansestadt Hamburg geht ein wichtiger Impuls für 
die Auseinandersetzung mit der Fragestellung aus, nach welchen Kriterien eine effiziente 
Bewirtschaftung öffentlicher Infrastruktur erfolgen kann. Die Hintergründe hierzu sollen 
anschließend kurz skizziert werden.

In kameralen Haushalten werden in der Regel lediglich die in dem jeweiligen Jahr wirksa-
men Zahlungsströme abgebildet, u. a. die Ausgaben für Instandhaltungsmaßnahmen oder 
Neu- und Ausbaumaßnahmen. Dadurch werden Investitionen mit laufenden Ausgaben, 
z. B. für Material- oder Personalkosten, gleichgestellt, ohne parallel den Wert des lang-
fristigen Anlagevermögens bilanziell auszuweisen. In der doppischen Welt werden diese 
Ausgaben unterschiedlich behandelt. Investitionen steht regelmäßig ein Wertzuwachs im 
Anlagevermögen gegenüber, dessen Wert oder Nutzen oft weit über ein Jahr hinaus reicht 
und Jahrzehnte betragen kann, beispielsweise im Fall der Grunderneuerung von Straßenin-
frastruktur. Um dies abzubilden, werden Investitionsausgaben auf die Dauer der Nutzbar-

EFFIZIENZ IN DER INFRASTRUKTURBEWIRTSCHAFTUNG: 
DER HAMBURGER WEG
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keit der Infrastruktur verteilt, indem der Anlagenwert bilanziert wird. Die Abbildung des 
Wertverlustes der Investition erfolgt dann über jährlich meist gleiche Abschreibungen in 
der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die gleichzeitige Minderung des Anlagenwertes in 
der Bilanz.

Die kamerale Herangehensweise kann bei der Bewirtschaftung der Infrastruktur funk-
tionieren, wenn durch ein geeignetes Informationssystem die richtigen Anreize gesetzt 
werden, um das Anlagevermögen der Gebietskörperschaft durch entsprechende Maßnah-
men qualifiziert zu erhalten. Der in Deutschland über alle föderalen Ebenen hinweg fest-
gestellte Investitionsstau, der den langfristigen Werterhalt der Infrastruktur akut bedroht, 
kann allerdings als Indiz gewertet werden, dass diese Anreize oft nicht vorhanden sind. 
Mithilfe der Doppik kann die Gefahr fehlender Informationen/Informationsanreize ver-
ringert werden.

Jedoch ist es mit der Bildung von Abschreibungen alleine nicht getan. Es werden auch 
Begleitinstrumente benötigt, die die Umsetzung und Erfolgskontrolle der Infrastrukturbe-
wirtschaftung möglichst effizient unterstützen. Kern hierfür ist in Hamburg die Herleitung 
von Kennzahlen und jeweils Definition von messbaren, d. h. überprüfbaren Zielwerten (auf 
Jahresbasis). Dazu zählen beispielsweise:

 – Länge, Fläche der Infrastruktur;

 – Entwicklung der durchschnittlichen Zustandsentwicklung für unterschiedliche Bauwerks-
typen;

 – eingesetzte Finanzmittel;

 – geplante Baukosten.

Die Kennzahlen und Zielwerte werden für unterschiedliche Produkte (Verkehrsinfrastruk-
tur Dritter, wie z. B. die U-Bahn; Straßen; Brücken etc.) als politische Zielvorgaben für die 
Verwaltung gebildet und festgelegt. Die messbaren Ziele ermöglichen in der Zukunft eine 
Überprüfung der erbrachten Leistungen. Dieser Prozess wird von fachlichen Steuerungsele-
menten wie von Kosten- und Leistungsrechnungen und technischen Monitoringsystemen 
unterstützt.

Im Ergebnis geht der Hamburger Weg dahin, dass neben der im Jahresabschluss dargestell-
ten Wertentwicklung des Anlagevermögens ein Effizienzmaßstab gestellt wird. Dieser soll 
die Steuerung der tatsächlichen baulichen Maßnahmen an der landeseigenen Infrastruk-
tur anhand von Kriterien und messbaren Zielen ermöglichen. Hervorzuheben ist dabei 
zum einen, dass nicht die Mittelausgabe für bestimmte Zwecke, sondern das Erreichen der 
gesetzten Ziele Maßstab für das Handeln der Verwaltung ist. Die Verwaltung wird damit 
als ausführendes Organ zum direkten Adressaten für die angestrebte Zielerreichung. Zum 
anderen baut dieses System darauf, dass die Zielsysteme angepasst bzw. modifiziert werden 
können, wenn sich die bisherigen beispielsweise als unvollständig herausstellen sollten. 
Damit ist der Hamburger Weg auch ein lernendes System, das mögliche Fehlentwicklungen 
angehen und neue Erkenntnisse produktiv umsetzen kann. 
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4.2 Fahrzeugfi nanzierung

Die Modernisierung der Fahrzeugflotten im Bahn- 
und Busbereich ist in den vergangenen Jahren be-
reits gut vorangeschritten. Jedoch wird dieser Mo-
dernisierungsschub noch eine Zeitlang andauern, 
da immer noch ältere Fahrzeuge im ÖPNV verkeh-
ren. Angesichts der langen Fahrzeugnutzungsdau-
ern betrifft dies vorrangig den SPNV sowie den 
spurgeführten ÖSPV. Neuere Fahrzeuge sind ange-
sichts ihrer verbesserten Ausstattung in der Regel 
teurer in der Anschaffung als frühere Fahrzeugge-
nerationen. Vielfach ist im Regional- und Stadt-
bahnbetrieb die weitere Nutzung der Altfahrzeuge 
aufgrund der überschrittenen Fahrzeuglebensdau-
er nicht mehr möglich. Daher ist die Beschaffung 
von Neufahrzeugen zwingend.

Die Beschaffung von Fahrzeugen zu günstigen 
Konditionen ist angesichts dieser Entwicklungen 
von großer Bedeutung. Allerdings haben sich im 
Zuge der Finanzmarktkrise die Finanzierungskon-
ditionen insbesondere für die NE-Bahnen erheb-
lich verschlechtert. Im SPNV haben die Aufga-
benträger mit unterschiedlichen Lösungen für die 
kapitalintensive Fahrzeugbeschaffung reagiert:
 – Fahrzeugpools: Der Aufgabenträger beschafft 

die Fahrzeuge selbst und überlässt sie den Bie-
tern während des Verkehrsvertrages zur Nut-
zung. Die Verkehrsunternehmen werden da-
durch bei der Fahrzeugfinanzierung entlastet. 
Aufgrund der vergleichsweise günstigen Finan-
zierungskonditionen der öffentlichen Hand 
kann der Fahrzeugpool die spezifischen Pro-
duktionskosten der Verkehrserstellung senken.

 – Finanzierungsunterstützung: Diverse Auf-
gabenträger gehen den Weg, die Fahrzeuge 
nicht selbst zu beschaffen, aber dennoch eine 
Unterstützung bei der Fahrzeugfinanzierung 
zu gewähren. Dies kann zum Beispiel eine 

Kapitaldienstgarantie sein, um dem Finanzie-
rer des Verkehrsunternehmens gegenüber im 
Notfall dessen Forderungen abzusichern.

 – Wiedereinsatzgarantie: Zum Teil ergänzend 
zu den obigen Instrumenten, zum Teil als 
alleinige Unterstützungsmaßnahme wird 
die Wiedereinsatzgarantie der Fahrzeuge in 
einem Folgeverkehrsvertrag umgesetzt. Da-
durch werden Fahrzeuge entsprechend ihrer 
tatsächlichen Lebensdauer von mindestens 
20 Jahren genutzt und Verkehrsunternehmen 
haben Sicherheit, dass sich ihre Investition 
langfristig amortisiert. 

Im ÖSPV wurden Fahrzeuge lange Zeit über das 
GVFG finanziert. Zum Teil sehen die Bundeslän-
der immer noch eigene, unterschiedliche Rege-
lungen für anspruchsberechtigte Verkehrsun-
ternehmen zum Zweck der Fahrzeugförderung 
vor.25 Andere Bundesländer wie Brandenburg 
und Schleswig-Holstein haben diese Mittel – um 
mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu vermei-
den – in allgemeine Zuweisungen an die Auf-
gabenträger integriert, sodass keine spezifische 
Fahrzeugförderung des Landes mehr gewährt 
wird, sondern die Fahrzeugfinanzierung letzt-
lich über die im Verkehrsvertrag festgelegten Zu-
schüsse abgegolten wird.

Angesichts des auch zukünftig erforderlichen 
hohen Bedarfs an Bussen und Bahnen sind wei-
terhin gute Lösungen der Aufgabenträger gefragt, 
um flächendeckend allen Fahrgästen moderne 
Fahrzeuge und somit einen attraktiven ÖPNV 
anzubieten. Dabei sind die Lösungen den regi-
onalen Bedürfnissen und Rahmenbedingungen 
anzupassen. Aufgabenträger müssen angemesse-
ne Fahrzeuggrößen bestellen und zum Beispiel so 
planen, dass flexibel auf Nachfrageentwicklun-
gen eingegangen werden kann.

25  Z. B. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Neubeschaffung von Bussen des ÖPNV in Mecklenburg-Vorpommern 
(ÖPNV-Bus-Neubeschaffungsrichtlinie – ÖPNV-BusRL); Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV).
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4.3 Bestellung von ÖPNV-Leistungen

Der Weg über Ausschreibungen von Verkehrsleis-
tungen führt vielerorts insbesondere im SPNV 
dazu, die Erstellung der Verkehrsangebote wirt-
schaftlicher als vorher zu gestalten. Die Ange-
botssteigerungen der vergangenen Jahre wären 
ohne dieses Instrument nicht in dem realisier-
ten Maße möglich gewesen. In vielen Regionen 
konnten die Kostensenkungen dazu genutzt 
werden, Verkehre neu zu entwickeln bzw. min-
destens zu erhalten. Gleichzeitig ist ein hoher 
Druck auf die Löhne und die Arbeitsleistung der 
Beschäftigten entstanden.

Vielfach zeigen sich Nachfragesteigerungen 
besonders in den „Wettbewerbsnetzen“, in denen 
Angebotsumfang und -qualität im Rahmen wett-
bewerblicher Verfahren definiert wurden und die 
Verkehrsunternehmen ausreichend Anreize bie-
ten, ein hochwertiges Angebot zu schaffen.

Daher sollte grundsätzlich der Weg über Wett-
bewerb bzw. das Besteller-Ersteller-Prinzip gegan-
gen werden. Allerdings sind gerade die großen 
Kosteneffekte einer Ausschreibung in der Regel 
nur einmalig in der ersten Wettbewerbsrunde 
zu erzielen. Wettbewerbliche Vergaben bieten 
immer wieder Möglichkeiten, neue Impulse 
im Verkehrsmarkt zu setzen. Dafür ist ein steti-
ges Vertragscontrolling und eine differenzierte 
Marktbeobachtung durch den Aufgabenträger 
Voraussetzung.

Vergaben sollten so ausgestaltet werden, dass 
sie nicht allein der Kostenreduktion dienen. Es 
ist darauf zu achten, dass soziale und verkehr-
liche Mindeststandards vom Aufgabenträger zu 
definieren und deren Einhaltung zu kontrollie-
ren sind, damit der Wettbewerb nicht auf dem 
Rücken von Fahrgästen und Arbeitnehmerinnen 
wie Arbeitnehmern ausgetragen wird. Wettbe-
werb, intelligent genutzt, schafft hingegen Raum 
für innovative Ideen und optimiert das System 
zum Vorteil für alle. Zudem schafft er Anreize für 
alle Beteiligten, die Mittel so effizient wie mög-
lich einzusetzen. 

Entscheidet sich ein Aufgabenträger im ÖSPV 
dazu, Leistungen direkt an sein eigenes Unterneh-
men zu vergeben, sind ähnliche Mechanismen in 
der Auftragsgestaltung wie bei einer wettbewerb-
lichen Vergabe möglich, die dem Verkehrsunter-
nehmen Anreize für eine gute Leistung und dem 
Aufgabenträger hinreichende Steuerungsmög-
lichkeiten geben. Dadurch kann ein direkt verge-
bener Vertrag eine ähnliche Qualität und ökono-
mische Effizienz wie eine mittels Ausschreibung 
vergebene Leistung erreichen.

Effizienz in der Verkehrspolitik bedeutet, sich 
Gedanken über den Mobilitätsbedarf zu machen 
und anschließend zu klären, wie dieser am besten 
befriedigt werden kann. Dabei muss Mobilität in-
tegriert gedacht werden. Eine singuläre Betrach-
tung von Bus- und Bahnverkehr sowie Individu-
alverkehr führt nicht zum Ziel. Stattdessen gilt 
es, ein attraktives Angebot zu gestalten, das alle 
Bürgerinnen und Bürger anspricht. Aufgabenträ-
ger müssen sich daher untereinander abstimmen, 
um Angebote zu vernetzen und Hemmnisse im 
Übergang zwischen den Verkehrsträgern zu mi-
nimieren. Dies beinhaltet auch die Notwendig-
keit, die Verkehrsaufträge so flexibel zu gestalten, 
dass das Leistungsangebot bei sich verändernder 
Nachfrage bzw. Nutzungsverhalten angepasst 
werden kann.

4.4 Demografi scher Wandel 

Die ÖPNV-Nachfrage entwickelt sich infolge 
des Auseinanderdriftens der Räume höchst un-
terschiedlich: Städte und Ballungszentren stag-
nieren oder wachsen sogar, während die Bevöl-
kerungszahl in einigen ländlichen Räumen teils 
dramatisch abnimmt bzw. es zu Verschiebungen 
in der Bevölkerungsstruktur kommt (z. B. weni-
ger Schülerinnen und Schüler, mehr ältere Men-
schen). Zugleich werden häufig die Randbedin-
gungen in anderen Lebensbereichen angepasst, 
etwa die Zentralisierung von Schulen, was zu län-
geren Wegen führt. 
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Abbildung 8: Regionale Bevölkerungsentwicklung 2010 bis 2030

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
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Differenzierte Lösungsansätze sind daher not-
wendig, um in Städten der wachsenden Nachfra-
ge gerecht zu werden und auf dem Land die Ab-
wärtsspirale der Bevölkerungsentwicklung nicht 
weiterzutreiben. 

Kommt es zu einer Schrumpfung der Nachfra-
ge, bedeutet dies vielfach automatisch schrump-
fende Tarifeinnahmen, die nur sehr bedingt 
durch Preissteigerungen ausgeglichen werden 
können. Denn jeder Preisanstieg birgt die Ge-
fahr, weitere Fahrgäste zu verlieren.

Die Bevölkerungsentwicklung entbindet die 
öffentliche Hand nicht von ihrer Daseinsvor-
sorgeverpflichtung. Das Ziel – Mobilität für alle 
– bleibt grundsätzlich gleich, aber die Anforde-
rungen an die Aufgabenerfüllung können sich 
unterschiedlich gestalten. Zu diesen Anforderun-
gen zählen insbesondere:
 – steigende Anforderungen an die Barrierefrei-

heit von Fahrzeugen und Stationen;
 – verbesserte Fahrgastinformationen in Fahrzeu-

gen, an Haltestellen oder über mobile Endgeräte;
 – Aufrechterhaltung eines ÖPNV-Angebotes 

tagsüber im ländlichen Raum (z. B. bei sinken-
den Schülerzahlen);

 – Erweiterung des Angebotes zur Abdeckung 
von Nachfragespitzen in Städten. 

4.5 Zwischenfazit

Angesichts der Herausforderungen, vor denen der 
ÖPNV steht, ist absehbar, dass es selbst bei gleich-
bleibender Finanzierungsstruktur und -kulisse 
schwer sein wird, das Angebot in Umfang und 
Qualität flächendeckend aufrechtzuerhalten. 

Viele Aufgabenträger reagieren heute bereits 
auf die veränderten Rahmenbedingungen und 
zukünftigen Herausforderungen und entwickeln 
Lösungen dafür. 

Allerdings ist zu erwarten, dass diese Ansätze 
dauerhaft nur funktionieren können, wenn die 
Finanzierung des ÖPNV auf einem tragfähigen 
Fundament steht. Daher müssen Wege gefunden 
werden, um die Finanzierung von Infrastruktur 
und Betrieb zukünftig sicherstellen zu können. 
Dabei kann die Finanzierungsarchitektur im bes-
ten Fall auch positiven Einfluss auf die Organisa-
tion des ÖPNV nehmen.

Darüber hinaus muss die Infrastruktur effizi-
enter entwickelt und erhalten sowie nachhalti-
ger finanziert werden. Dies setzt einerseits Pla-
nungssicherheit für die Akteure durch langfristig 
orientierte Mittelzusagen voraus und bedarf 
andererseits klarer Transparenzvorgaben für die 
Mittelverwendung sowie eines verkehrlich orien-
tierten Mitteleinsatzes.

Die Finanzierungsarchitektur muss dabei so 
ausgestaltet werden, dass sie – ohne Fehlanreize  
zu setzen – ausreichend Flexiblitätsspielräume 
belässt, um auf sich verändernde Anforderungen 
an die Qualität von Betrieb und Anlagenbestand 
kurz- bis mittelfristig reagieren zu können (Stich-
wort: Ziel der vollständigen Barrierefreiheit im 
ÖPNV bis 2022). Änderungen am Bedarf dürfen 
daher nicht dazu führen, dass die vereinbarte Fi-
nanzierungssystematik grundsätzlich geändert 
werden muss. Der Ausgangspunkt des zukünfti-
gen Mittelbedarfs lässt sich ohne eine umfassen-
de Bestandsaufnahme sowie Bedarfsschätzung 
für die Zukunft nicht festlegen. Dennoch sind 
einige Grundtendenzen sicher:
 – Betrieb: Der Mittelbedarf für den SPNV lässt 

sich aus den Forderungen der Länder an den 
Bund ableiten. Dieser Bedarf wurde gutach-
terlich im Rahmen eines bedarfsorientierten 
Ansatzes ermittelt.26 Er schließt neben einer 
Fortschreibung der aktuell durch RegG finan-
zierten Aufgaben auch geplante und verkehr-
lich sinnvolle Mehrverkehre ein. Eine derartige 

26  Vgl. KCW/ETC/Rödl+Partner (2014). Auf Basis einer alternativen Methodik hat der Bund ein eigenes Gutachten anfertigen lassen (Iges/
IVE 2014), das zu einem abweichenden Mittelbedarf gekommen ist, wobei die Gutachter ebenfalls einen im Vergleich zum Status quo 
höheren Mittelbedarf für den SPNV ermittelten.
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Bestandsaufnahme über den Zielbedarf gibt es 
im ÖSPV derzeit nicht. Daher wäre ein erster 
Ansatz, dass z. B. auf Länderebene ähnliche Be-
standsaufnahmen gemacht werden.

 – Infrastruktur: Neben der Abfinanzierung des 
Investitionsstaus muss die Infrastruktur zu-
künftig so ausfinanziert sein, dass derartige 
Defizite nicht erneut auftreten. Sowohl für die 
Schieneninfrastruktur als auch die ÖSPV-Infra-
struktur liegen diverse Abschätzungen für die 
Finanzierungsbedarfe vor. Diese sollten kon-
kretisiert und aktualisiert werden als Basis der 
Mittelbereitstellung. 
Die Leistungs- und Finanzierungsvereinba-
rung zwischen der DB AG und dem Bund ist 
weiterzuentwickeln. Hierfür ist die Sicher-
stellung der notwendigen Reinvestitionen 
i. H. des von der Daehre-Kommission ermit-
telten Bedarfs inklusive des inzwischen wei-

27  Vgl. Kommission „Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“ (2012: 20 ff.).

ter angewachsenen Bedarfs zu gewährleis-
ten.27 Dabei wäre darauf zu achten, dass die 
Mittelverfügbarkeit nicht – wie in der LuFV 
II vorgesehen – von der Renditeentwicklung 
des DB-Konzerns abhängig gemacht wird. 
Diese Forderung ergibt sich nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund, dass der nunmehr vorge-
sehene Finanzierungskreislauf zwischen den 
Gewinnen der DB-Infrastrukturgesellschaf-
ten und deren ausschließlicher Verwendung 
für Investitionen ins Schienennetz der DB 
weiterhin dazu führen wird, dass ein immer 
größerer Anteil der Regionalisierungsmittel 
in die Infrastrukturfinanzierung fließt, zulas-
ten des Anteils zur Finanzierung des Betriebs. 
Ebenso ist die Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung mit wirksamen messbaren und 
sanktionsbewährten Qualitätskennziffern zu 
versehen.



Diskurs

39

5.  Konzept zur Neuordnung der ÖPNV-Finanzierung

Die Entwicklung der derzeitigen ÖPNV-Finan-
zierungsarchitektur vollzog sich über mehrere 
Jahrzehnte in verschiedenen Schritten. Dieser 
evolutionäre Prozess führte zu dem von vielen als 
komplex und intransparent empfundenen Status 
quo. Positiv hervorzuheben ist, dass Anpassun-
gen immer dann erfolgt sind, wenn als nachteilig 
erkannte Herausforderungen von der Politik an-
gegangen wurden. Das gilt beispielsweise für die 
Einführung der Regionalisierungsmittel im Zuge 
der Bahnreform. 

Die bestehenden und kommenden Herausfor-
derungen machen wiederum eine Anpassung der 
Finanzierungssystematik notwendig. In diesem 
Papier werden dabei zwei Ansätze vorgestellt:

1. Szenario A: Optimierung der Finanzierungs-
systematik

2. Szenario B: Neufassung der Finanzierungs-
systematik

Vereinfachend lässt sich Szenario A als punk-
tuelle Verbesserung des heutigen Systems charak-
terisieren, da die Eingriffe in den Status quo eher 
dem bisherigen Vorgehen einer schrittweisen (in-
krementalistischen) Anpassung der ÖPNV-Finan-
zierung folgen. Im Kern bleibt das evolutionäre 
Element enthalten. Dem gegenüber ist Szenario B
dergestalt „revolutionärer“, dass der Eingriff 
grundsätzlicher ist und die bisherige Systemlo-
gik der Finanzierung neu denkt.

5.1 Grundvoraussetzungen für beide 
Szenarien
Ausgangspunkt der Überlegungen beider Szenari-
en ist der bereits in Kapitel 3 beschriebene Status 
quo. Er lässt sich verkürzt in drei Punkten zusam-
menfassen:

 – grundsätzlich erfolgreiche Entwicklung im 
ÖPNV (ÖSPV und SPNV) bei Angebot und 
Nachfrage;

 – komplexe Finanzierungsstruktur für SPNV und 
ÖSPV (vgl. Abbildung 4, Seite 17);

 – Vielzahl von Förderinstrumenten für Betrieb 
und Infrastruktur, wobei Ansätze zu Vereinfa-
chungen bereits vorliegen (z. B. RegG oder Bud-
getansatz Brandenburg).

Um abzugleichen, ob die Herausforderungen der 
Zukunft mit dem Status quo erfolgreich gemeis-
tert werden können, wurde in Kapitel 4 der Status 
quo mit diesen künftigen Herausforderungen ge-
spiegelt. Die wichtigsten Herausforderungen der 
nahen Zukunft sind:
 – Reaktion der Aufgabenträger auf die unter-

schiedlichen Auswirkungen des demografi-
schen Wandels;

 – Finanzierung der ÖPNV-Infrastruktur;
 – Kostenkontrolle auf allen Ebenen;
 – Weiterentwicklung wettbewerblicher Elemen-

te zum Wohle aller (insbesondere Besteller-Er-
steller-Prinzip, aber auch Bieterunterstützung).

Dabei ergeben sich auf der ersten Ebene acht Kern-
elemente, die in jedem Szenario umgesetzt wer-
den sollten. 

1. Defi nition der Ziele
Unabhängig von der Frage, welche Ebene zu-
ständig ist, muss die Politik die Schwerpunkte im 
ÖPNV setzen und somit auf transparenter Grund-
lage eines Ziels den Mindestbedarf festlegen (sie-
he Punkt 2). 

Es muss definiert werden, welches Ziel bzw. 
welche Ziele der ÖPNV direkt und indirekt ver-
wirklichen soll, was also über die Gewährleistung 
von „Mobilität für alle“ hinaus die konkreten 
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Aufgaben des ÖPNV jeweils vor Ort sein sollen
(z. B. bestimmte verkehrs-, umwelt- oder sozial-
politische Ziele).

2. Defi nition des Bedarfs
Um die Zielerreichung zu gewährleisten, muss 
der Bedarf zu Beginn einer Finanzierungsperiode 
(Zeitraum, für den die Mittelausstattung inklusive 
Dynamisierung festgelegt wird) ermittelt werden. 
Für den SPNV wurde dies im Rahmen von Revi-
sionsgutachten durch den Bund sowie die Länder 
bereits erarbeitet. Für den ÖSPV erscheint dies – 
etwa im Rahmen der Nahverkehrsplanung – eben-
falls sinnvoll, wenngleich erheblich aufwändiger, 
jedenfalls wenn eine Aggregation auf Bundesebe-
ne erreicht werden soll. Die vom Mitteldeutschen 
Verkehrsverbund (MDV) hierzu in Auftrag gegebe-
ne Bedarfsanalyse für seinen Verbundraum kann 
als gutes Beispiel angesehen werden.

3. Auskömmliche Mittelbereitstellung 
Die Mittel müssen entsprechend der Bedarfser-
mittlung bereitgestellt werden. Dies gilt sowohl 
für den Betrieb als auch die Infrastruktur. Das 
öffentliche Mobilitätsangebot soll auf einem ho-
hen Niveau sichergestellt werden. Zudem dürfen 
Finanzierungslücken bei der Infrastrukturfinan-
zierung zukünftig nicht mehr auftreten.

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen aus 
dem allgemeinen Haushalt. Damit wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass öffentlicher Verkehr 
ein wichtiges Element der Daseinsvorsorge ist.

Die Verteilung der Mittel ist somit politisch 
determiniert, sollte aber auf Grundlage des Be-
darfs sowie der Rahmenbedingungen verhandelt 
und entschieden werden. Es sind Kriterien zu 
entwickeln, wie die Mittel horizontal und verti-
kal verteilt werden. Diese Kriterien sollten sich 
an Zielvorgaben der jeweiligen Ebene orientieren 
(siehe Kasten Zielkaskade). Wesentlich ist hier 
aber, dass allen Ländern ausreichend Mittel zur 
Verfügung stehen müssen, um das Ziel „Mobilität 
für alle“ bestmöglich zu erreichen.

4. Planungssicherheit für Aufgabenträger
Die Mittelbereitstellung sollte über einen länge-
ren Zeitraum (10 bis 15 Jahre) festgelegt werden, 
wobei eine jährliche Dynamisierung vorzusehen 
ist. Dadurch haben Aufgabenträger Planungssi-
cherheit für die Bestellung der Verkehre. Positi-
ve Beispiele hierfür sind die Regionalisierungs-
mittel, die Entflechtungsmittel oder die LuFV 
(letztgenannte Instrumente derzeit nicht dyna-
misiert).

5. Transparenz der Mittelverwendung
Eine transparaente und nachvollziehbare Be-
standsaufnahme kann dazu beitragen, den Wert 
des öffentlich finanzierten Verkehrsangebots 
politisch und gesellschaftlich angemessen ein-
schätzen zu können und die Transparenz der 
Mittelverwendung zu erhöhen. Für die Verkehrs-
infrastruktur bedeutet dies zunächst die transpa-
rente Abbildung des Anlagevermögens inklusive 
der absehbaren Wertentwicklung.

Dies gilt auch für den ÖPNV-Betrieb. Da 
maßgeblich öffentlich finanziert, sollten die 
Kosten – aber entsprechend auch der Nutzen – 
transparent sein. 

6. Setzung von Anreizen
Um eine hohe Angebotsqualität zu erreichen, 
sind auf allen Ebenen Anreize zu entwickeln. 
Anreizmechanismen (Bonus/Malus) sind des-
halb zu implementieren, deren Ausgestaltung 
sich an realistischen Vorgaben orientieren 
muss. Denkbar sind auch ergänzende Finanzie-
rungen für innovative Lösungen der Aufgaben-
träger, die für eine Startphase nicht aus dem re-
gulären Budget getragen werden müssen bzw. 
deren Finanzierungsbedarf bei Erfolg später 
dem bisherigen Budget hinzuaddiert wird. Die 
Teilnahme an diesem „Ideenwettbewerb“ soll-
te für die Aufgabenträger mit wenig Aufwand 
möglich sein. Entscheiden sollte ein Gremium 
von Expertinnen und Experten aus Bund und 
Ländern. 
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7. Stärkung des Besteller-Ersteller-Prinzips
Gestärkt werden sollte das Besteller-Ersteller-
Prinzip auf allen Ebenen. Dazu gehören einer-
seits eine Zielvorgabe seitens des Bestellers (bzw. 
Mittelgebers) und zugleich eine Umsetzungsfrei-
heit für den Ersteller (bzw. Mittelempfänger) im 
Rahmen der gesetzten Ziele. Kern des Prinzips 
muss es sein, dass die operative Umsetzung von 
definierten Zielen auf der Ebene (Bund – Länder 
– Kommunen/AT – VU) geschieht, die aufgrund 

ihrer Kompetenz und Nähe zum Fahrgast am bes-
ten dazu in der Lage ist.  

8. Sonderlösung für Reinvestitionsstau
Der Reinvestitionsstau bei der Infrastrukturfi-
nanzierung sollte durch einen einmaligen und 
zeitlich befristeten Sondertopf beseitigt werden, 
um die regelmäßigen Finanzierungsinstrumente 
nicht zu „überlasten“ (siehe Vorschläge der Bo-
dewig-Kommission).

Um die Ziele im ÖPNV sichtbar zu machen und die Zielerreichung besser zu kontrollieren, 
bietet es sich an, die Ziele entlang der einzelnen Akteursebenen herunterzubrechen. Dabei 
gilt: Je lokaler die Ebene verankert ist, desto genauer sind die Ziele zu definieren. Umge-
kehrt sind auf der höchsten Ebene (Bund) vorrangig Globalziele zu entwickeln.
Beispiele für Globalziele können sein:
 – (relativer) Anstieg der Verkehrsleistung (Erhöhung Modal-Split-Anteil des ÖPNV);
 – (relative) Änderung von Wertschöpfung, Investitionen;
 – Mindesttaktungen für bestimmte Raumtypen;
 – Erreichung einer bestimmten Umweltbilanz des ÖPNV.

Die gesamtgesellschaftlichen Ziele sollten hinreichend aggregiert und abstrakt sein, um Frei-
heitsgrade auf der Ebene der für die konkrete Umsetzung zuständigen Stellen zu belassen. 
Die Länder könnten ihrerseits Ziele mit ihren Aufgabenträgern vereinbaren, wie zum Beispiel:
 – Fahrgastzufriedenheit;
 – Sitzplatzquote zur Hauptverkehrszeit.

Schließlich ist auf der Ebene der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen vertraglich zu 
fixieren, welche Ziele das VU zu erreichen hat. Dazu gehören beispielsweise:
 – Pünktlichkeitsquote;
 – Sauberkeitsquote;
 – Fahrgastzufriedenheit.

Dabei ist unerheblich, wie der Verkehrsvertrag vergeben wurde. Eine derartige Zielvereinba-
rung ist für alle Verträge als fester Bestandteil vorzusehen. So kann zwischen Besteller und 
Ersteller kontrolliert werden, ob über die reine vertragliche Betriebsleistung hinaus ein zufrie-
denstellendes Mobilitätsangebot für die Kundinnen und Kunden umgesetzt wird.
Für alle Ebenen gilt, dass es messbare Ziele geben muss, die zudem vom jeweils verantwort-
lichen Akteur auch beeinflussbar sind.

ZIELKASKADE
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Derartige Ansätze sind zwischen einzelnen Ebe-
nen nicht neu. So werden in Hessen mit der 
Mittelzuweisung an die Verkehrsverbünde Ziele 
des Landes verbunden. Die Mittel aus dem Regi-
onalisierungsgesetz sowie zweckgebundene kom-

munale Finanzausgleichsmittel werden für einen 
Zeitraum von fünf Jahren budgetiert. Weitere 
Mittelzuweisungen wie etwa nach § 45a PBefG 
sind entfallen. Hinzu kommt die klare Vorgabe, 
Wettbewerb zu fördern.

5.2 Szenario A: Optimierung der 
Finanzierungssystematik

Mit dem Szenario A wird auf Grundlage des Sta-
tus quo versucht, die drängendsten Defizite der 
gegenwärtigen Situation im ÖPNV zu beheben. 
Am Finanzierungssystem werden folglich keine 
grundsätzlichen Änderungen vorgenommen, je-
doch signifikante Verbesserungen, auch in der 
Anreizsetzung stattfinden. Das dem ÖPNV zuzu-
weisende Mittelniveau wird auf den Zielbedarf 
hin ausgerichtet. 

Betrieb
Die in Kapitel 3 beschriebene Organisation und 
Finanzierung des ÖPNV wird in diesem Sze-
nario beibehalten. Der Bund finanziert maß-
geblich den SPNV, durch Finanzierung der Länder 
als Aufgabenträger, wenngleich auf einem dem Be-
darf der Länder angemessenen höherem Niveau.

Der ÖSPV bleibt im grundsätzlichen Verant-
wortungsbereich der Länder, die dessen Finanzie-
rung übernehmen müssen.

Im Betrieb werden bei zwingender Einhaltung 
der Tariftreue sowie Sozial- und Umweltstandards 

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 9: Schema einer Zielkaskade

Beispiel: Verknüpfung der RegG-Mittel mit aggregierten Zielvorgaben (z. B. Modal-Split-Anteil) und Transparenzvorgaben
 (z. B. detaillierte Angabe Leistungen)  

Bund

Verkehrsunternehmen

Beispiel: Weitergabe von RegG-Mittel mit Leistungsbezug (z. B. Pkm)/globalen (z. B. Fahrgastzufriedenheit) Zielvorgaben sowie 
Transparenzvorgaben verknüpft

vielerorts in Verträgen bereits etablierte Zielvorgaben (Pünktlichkeit, Sauberkeit, Fahrgastzufriedenheit usw.)

Land

Kommunaler Aufgabenträger
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von den zuständigen Aufgabenträgern die Reali-
sierung der möglichen Maßnahmen zur Kosten-
senkung und Einnahmensteigerung erwartet. 
Verkehrsunternehmen müssen ausreichend An-
reize bekommen, die Verkehrsangebote effizient 
zu erstellen. 

Infrastruktur
Für die Infrastruktur der Schiene (DB und NE) 
bleibt die Systematik grundsätzlich gleich. Aller-
dings wird auch hier die Mittelhöhe angepasst, 
um Finanzierungslücken zu beheben. Dies be-
trifft zum einen die temporäre Abfinanzierung 

des Rückstaus, zum anderen muss die Bestands-
infrastruktur zukünftig ausreichend finanziert 
werden. Für die Schiene bedeutet dies eine An-
passung der LuFV zwischen Bund und DB AG, um 
Mindestreinvestitionsbeträge für das Bestands-
netz sicherzustellen. Mögliche Dividenden der 
DB AG an den Bund sollten nicht vorab in der 
LuFV als „gesetzt“ betrachtet, sondern allenfalls 
als Zusatzfinanzierung verwendet werden, zum 
Beispiel für den Investitionsrückstau. Dadurch 
wird ein sicherer Mittelbedarf zumindest mittel-
fristig festgelegt, was zu erhöhter Planungssicher-
heit der DB-EIU führt. Zugleich sollte die LuFV 

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 10: Szenario A – Optimierung der Finanzierungssystematik
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dahingehend geschärft werden, dass sie stärker 
als die bisherigen Regelungen die Qualität des 
Netzes auf einem hohen Niveau sicherstellt. 

Auf Landesebene sollten – ggf. unterstützt durch 
Bundesmittel – analoge Vereinbarungen zwischen 
EIU und öffentlicher Hand getroffen werden, um 
die NE-Infrastruktur nachhaltig zu finanzieren.

Neu- und Ausbauten sollten entsprechend an-
gemessenen Bedarfsplänen realisiert werden. Hier-
zu ist festzulegen, wie hoch die verfügbaren Mit-
tel für das Bedarfsnetz mittelfristig sein werden. 
Eine Festlegung der Neu- und Ausbaumittel „nach 
Kassenlage“ ist nicht zielführend, da es dem Infra-
strukturbetreiber keine Planungssicherheit für die 
Weiterentwicklung seines Netzes gibt. 

Das auslaufende Entflechtungsgesetz soll-
te nach 2019 durch einen gesetzlichen Rahmen 
ersetzt werden, der es den Ländern weiterhin er-
möglicht, auf Basis der bisherigen Zuweisungen, 
Mittel für die Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse in den Gemeinden (hier: ÖSPV-Infrastruk-
tur) einzusetzen. Die Länder sind zur zweckge-
bundenen Verausgabung dieser Zuweisungen zu 
verpflichten, wobei insbesondere der Erhalt und 
die Erneuerung der bestehenden Infrastruktur als 
Zuwendungsziel definiert werden. Hierfür geben 
die Länder ggf. den im Rahmen der Entflechtung 
in der Föko II zusätzlich erlangten Umsatzsteuer-
anteil an den Bund (anteilig) zurück. Das GVFG-
Bundesprogramm wird über 2019 hinaus in un-
veränderter Höhe fortgeführt.

Allerdings sind Entflechtungsgesetz und GVFG-
Bundesprogramm zeitlich begrenzt und eine Wei-
terführung ab 2020 wäre nicht verfassungskon-
form, sodass eine Anpassung des Grundgesetzes 
notwendig ist.

Die Finanzierung der Mehrbedarfe ist dabei 
auf Bundesebene aus steuerfinanzierten Quellen 
zu speisen. Bund und Länder unterstützen die 
Kommunen zudem durch die Schaffung entspre-
chender gesetzlicher Grundlagen dabei, vor Ort 
verlässlichere Finanzierungskulissen durch eine 
stärkere Nutzer- und Nutznießerfinanzierung zu 
schaffen. Hierbei ist etwa an die Umsetzung ein-

zelner Finanzierungsinstrumente (z. B. Nahver-
kehrsabgabe oder ÖPNV-Erschließungsbeiträge) 
zu denken. Einhergehen sollen zusätzliche finan-
zielle Beiträge von Fahrgästen und potenziellen 
Nutznießern jedoch mit einer Verbesserung des 
Angebots. Instrumente wie etwa eine Nahver-
kehrsabgabe bieten dabei aber auch potenziell 
eine „große Lösung“ für Kommunen, d. h. die Fi-
nanzierung des Großteils der ÖV-Ausgaben über 
ein einheitliches Instrument, wie es in Frank-
reich mit der Versement Transport heute vie-
lerorts bereits Realität ist. Jedoch können diese 
Maßnahmen auch „im Kleinen“ wirken, indem 
sie den Kommunen neue Freiheitsgrade bei der 
Planung und Umsetzung notwendiger investiver 
Einzelmaßnahmen eröffnen.

Vor- und Nachteile des Szenario A
Der „kleine Wurf“ hat den Vorteil, dass gegen-
über dem Szenario B die politischen Widerstände 
relativ gering ausfallen dürften. Allerdings er-
zeugt bereits eine bloße Anpassung der Mittelbe-
darfe Diskussionen, wie die Debatte um die Revi-
sion der Regionalisierungsmittel zwischen Bund 
und Ländern aktuell zeigt. 

Die erhöhte Gesamtmittelzuweisung entspre-
chend des Bedarfs gibt den Aufgabenträgern die 
Möglichkeit, Angebote anhand des verkehrli-
chen Bedarfs zu entwickeln. Die Anwendung des 
Besteller-Ersteller-Prinzips sowie klare Zielvorga-
ben seitens der Politik und der Aufgabenträger 
führen dazu, dass die gestiegenen Mittel effizient 
eingesetzt werden können und zwar dort, wo es 
aus Kundensicht optimal ist.

Größte Schwäche dieses Szenarios ist aller-
dings, dass die Komplexität der ÖPNV-Finanzie-
rungssystematik weitgehend beibehalten wird. 
Es steht den Ländern aber frei, in ihrem Einfluss-
bereich liegende mögliche Vereinfachungen der 
Finanzierungsstrukturen ähnlich den Reformen 
in Brandenburg oder Schleswig-Holstein vorzu-
nehmen. Bei Umsetzung der skizzierten Zielkas-
kade würde zumindest die Transparenz der Mit-
telverwendung erhöht.
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Zusammenfassung Szenario A
Die Kernelemente des Szenario A sind:
 – Verantwortlichkeiten und Finanzierungsströ-

me für den ÖPNV – Betrieb und Infrastruktur 
– im Status quo bleiben weitgehend bestehen.

 – Mittelzuweisung für Betrieb (SPNV und ÖSPV) 
und Infrastruktur erfolgt entsprechend einem 
vorab ermittelten Bedarf und wird langfristig 
mit der Festlegung einer Dynamisierung ver-
einbart.

 – Förderung von Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarungen für die gesamte ÖPNV-Infra-
struktur, jeweils zwischen öffentlicher Hand 
und Infrastrukturbetreiber.

 – Mindestens Beibehaltung der Gesamtzuwei-
sungen des heutigen EntflechtG, wobei die 
Anteile für die ÖPNV-Infrastruktur mittels 
Zweckbindung auf Länderebene „gesichert“ 
werden.

Bei gleichzeitiger Umsetzung der in Abschnitt 5.1 
genannten Grundvoraussetzungen kann somit 
ein Großteil der wesentlichen Herausforderungen 
gelöst werden:
 – Die Sicherung einer hinreichenden Mittel-

kulisse für Betrieb und Infrastruktur entspre-
chend dem Bedarf wird gewährleistet.

 – Aufgabenträger können über die Mittelkulis-
se den Veränderungen des Status quo gerecht 
werden.

 – Die Kostenkontrolle auf allen Ebenen kann 
mittels Anreizelementen und Transparenzan-
forderungen erreicht werden.

 – Das Besteller-Ersteller-Prinzip kann im bishe-
rigen Umfang erhalten bzw. weiter ausgebaut 
werden.

 – Erhalten bleibt jedoch im Grundsatz die Kom-
plexität der Finanzierungssystematik mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Finanztöpfe. Die 
Zielerreichung – Mobilität für alle – mittels ei-
nes ganzheitlichen Ansatzes zu lösen, dürfte 
weiterhin verfehlt werden.

 – Ebenso tragen die Aufgabenträger weiterhin 
das Risiko überproportional steigender Infra-
strukturkosten im SPNV.

5.3 Szenario B: Neugestaltung der Finan-
zierungssystematik

Ausgangspunkt der Überlegungen zu einer 
grundlegend neuen Finanzierungsarchitektur 
ist – neben der generell als hoch empfundenen 
Komplexität – die eingangs beschriebene Auswei-
tung des klassischen ÖPNV. In Zeiten von Bike- 
und Carsharing oder privat organisierten, lokalen 
Mitfahrzentralen ist eine starr an Bus und Bahn 
gekoppelte Definition der ÖPNV-Finanzierung 
wenig zielführend. Stattdessen muss die Mobili-
tät der Bürgerin bzw. des Bürgers im Vordergrund 
der Finanzierungssystematik stehen, unabhängig 
vom gewählten Transportmittel.

Betrieb
Vielerorts gibt es bereits heute eine abgestimmte 
Planung (integrale Taktverkehre) zwischen den 
Bus- und Bahnverkehren. Dennoch wird dieser 
Umstand aktuell noch durch die unterschiedli-
chen Finanzierungsregime SPNV und ÖSPV ge-
bremst. Es wird daher vorgeschlagen, zukünftig 
die gesamte ÖPNV-Finanzierung unter einem 
Dach anzusiedeln. Die heute „insbesondere für 
den SPNV“ aufzuwendenden Regionalisierungs-
mittel sollten daher ohne Einschränkung sowohl 
für SPNV als auch ÖSPV verwendet werden kön-
nen. Entsprechend sind die Mittel um den für 
den ÖSPV bestehenden Bedarf aufzustocken. 

Die Länder entscheiden selbst, wie sie die 
vom Bund zugewiesenen Mittel an ihre SPNV- 
und ÖSPV-Aufgabenträger aufteilen. Der Bund 
übernimmt hier eine Globalsteuerung (siehe 
Zielkaskade). Globales Ziel ist die „Mobilität für 
alle“ – die weitere Konkretisierung und Opera-
tionalisierung dieses Ziels ist hingegen Aufgabe 
der für die Umsetzung verantwortlichen Länder 
und Kommunen. Keinesfalls ist hiermit ein neuer 
„Zentralismus“ gemeint, der etwa die Regiona-
lisierung revidiert. Die Ziele des Bundes müssen 
daher hinreichend grob sein, um den Ländern 
auch zukünftig die erforderlichen Freiräume für 
regional angemessenen ÖPNV zu gewähren. In 
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Verbindung mit der Stärkung des Besteller-Erstel-
ler-Prinzips kann somit vom Bund bis zu den Ver-
kehrsunternehmen eine einheitliche Finanzie-
rungs- und Organisationsverantwortung für die 
einzelnen Aufgaben im ÖPNV erreicht werden. 

Zu erwarten ist dadurch eine stärkere Ratio-
nalität bei der betrieblichen Planung bzw. den 
Überlegungen der Aufgabenträger, ob Bus- oder 
Bahnverkehr bestellt wird. Darin kann zwar die 
Gefahr liegen, dass Schienenverkehre durch den 
Bus ersetzt werden. Die bisherigen Erfahrungen 
seit der Regionalisierung zeigen jedoch, dass die 
Akteure in den Ländern und Kommunen verant-
wortungsbewusst handeln und in Abwägung von 
verkehrlichen und fiskalischen Anforderungen 
optimale Lösungen anstreben. Grundsätzlich wäre 
es denkbar, dass bei hohen Freiheitsgraden kosten-
intensive Verkehrsträger wie die Schiene tenden-
ziell „benachteiligt“ werden. Allerdings kann dem 
durch eine entsprechende Globalsteuerung (siehe 
Zielkaskade) auf Bundesebene vorgebeugt werden. 
Die Länder sollten selbst in ihrer Landes-ÖPNV-
Planung festlegen, wie sie Mittel zwischen SPNV- 
und ÖSPV-Aufgabenträgern verteilen.

Die „Ein-Topf“-Lösung vereinfacht die bis-
herige Komplexität der Finanzierungsstruktu-
ren, indem die bisher unterschiedlichen Finan-
zierungsquellen bei den für die Bestellung von 
Verkehrsleistungen zuständigen Stellen zusam-
mengeführt werden. Dadurch entfallen „Neben-
ströme“ der Finanzierung, wie z. B. direkte Aus-
gleichsmittel an Verkehrsunternehmen.

Schließlich wäre zu überlegen, auch multimo-
dale Ansätze aus diesem Topf zu finanzieren, z. B. 
Integration von ÖPNV und Car- oder Bikesharing-
Angeboten, oder andere innovative Transportlö-
sungen, die über klassische Bus- und Bahn-Takt-

verkehre hinausgehen, z. B. Individuallösungen 
im ländlichen Raum. Daher ist nicht allein eine 
Zusammenführung von Bahn- und Busfinanzie-
rungsinstrumenten das Ziel, sondern die Schaf-
fung von Freiheitsgraden für die Aufgabenträger, 
öffentlichen Verkehr in ihrer Region zu gestalten. 

Infrastruktur
Für die Bundesschienenwege wird der Status quo 
weitgehend beibehalten bzw. um die Elemente 
des Szenario A ergänzt, wie:
 – Weiterentwicklung der LuFV;
 – Verlässlichkeit bei den Mitteln für den Aus- 

und Neubau.

Allerdings wird eine wesentliche Anpassung vor-
geschlagen: Um die Länder und deren zuständige 
Aufgabenträger vom durch sie nicht beeinfluss-
baren Risiko steigender Trassen- und Stations-
preise zu entbinden, ist eine Abkehr vom bisher 
geltenden Vollkostenprinzip bei der Preisbildung 
der Nutzungsentgelte vorzunehmen.28 Die Länder 
haben bisher trotz ihrer maßgeblichen Mitfinan-
zierung der DB-Infrastruktur über die Trassen- und 
Stationspreise keinen Einfluss auf Qualität und 
Entwicklung der Schieneninfrastruktur, auch weil 
sie kein Vertragspartner bei der Leistungs- und Fi-
nanzierungsvereinbarung sind. Der Bund hat als 
Eigentümer der DB AG erheblich mehr Möglich-
keiten, hierauf Einfluss zu nehmen. 

Über die Trassenbestellung sollten zukünftig 
nur noch die variablen Kosten, d. h. die Kosten, 
die unmittelbar durch einen bestellten Zug an-
fallen, abgegolten werden.29 Um den Schienen-
netzbetreibern dennoch die vollen Kosten zu 
erstatten, sollte das Kostendelta im Rahmen der 
LuFV abgedeckt werden. Dies bedeutet, dass die 

28  Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Diskussionspapiers bereitet DB Netz eine Anpassung des Trassenpreissystems an EU-rechtliche 
Vorgaben (RL 2012/34 EU) vor. Geplant ist die Umstellung auf ein System, in dem die Trassenpreise als Summe der unmittelbar anfal-
lenden Kosten des Zugbetriebs zu einem Drittel sowie zu zwei Dritteln von Preiszuschlägen nach Marktsegmenten (Markttragfähigkeit) 
gebildet werden. 

29  In der EU-Richtlinie und auch dem Entwurf zum Eisenbahnregulierungsgesetz ist i. d. R. von Grenzkosten die Rede. Inhaltlich sind damit 
die hier benannten variablen Kosten gemeint. 
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Regionalisierungsmittel des Bundes in Summe 
um den Betrag absinken, der nach Angaben der 
EIU nicht unmittelbar einem Zug zuordenbar 
ist. Um diesen Betrag ist die LuFV aufzustocken. 
Eine offene Frage ist hierbei, ob und wie auch 
die eigenwirtschaftlich agierenden Personen-
fernverkehre und Güterverkehre auf der Schie-
ne äquivalent entlastet werden können. Es er-
scheint sinnvoll, dem Bund auch diese Kosten 
im Rahmen seiner Infrastrukturverantwortung 
zu übertragen, zumal sie im Vergleich zu den 
vom SPNV verursachten Kosten (wesentlich hö-
here Verkehrsleistung) gering sind.

Für den Bund wäre diese Lösung die Chance, die 
LuFV weiterzuentwickeln und insbesondere die 
Qualität des Schienennetzes zu erhalten und aus-
zubauen. In der LuFV sollten zukünftig wirksamere 
Ziele und Messgrößen vereinbart werden, um die 
Qualität des Schienennetzes dauerhaft zu sichern. 
Eine Einbeziehung der Bundesnetzagentur in die 
LuFV-Systematik erscheint sinnvoll, sodass die 
Eisenbahnregulierung alle Bestandteile der Infra-
strukturkosten umfasst. Als Beispiel hierfür kann 
Großbritannien gelten, wo derartige Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarungen seit längerer Zeit er-
folgreich eingesetzt werden (siehe Kasten).

Großbritannien gilt unter Kritikern vornehmlich als Beispiel dafür, wie Schienenverkehr 
nicht organisiert werden sollte. Allerdings kann das Land mittlerweile ebenso als Beispiel 
dafür angeführt werden, wie Verantwortliche aus Fehlern lernen und umsteuern können. 
Nachdem die Privatisierung der britischen Schieneninfrastruktur 2002 gescheitert war, 
gelang es der britischen Politik, das System erfolgreich umzubauen. Das britische Schie-
nennetz wird seither von Network Rail (NR) unterhalten, einem unabhängigen Not-for-
profit-Unternehmen in öffentlicher Hand. NR besitzt und betreibt alle Schienenwege in 
Großbritannien mit Ausnahme der Neubaustrecke High Speed 1 sowie der Strecke von 
Airport Junction bis Heathrow Airport. Außerdem sind alle Bahnhöfe im Eigentum von 
Network Rail, obwohl nur 18 davon auch von NR betrieben werden. Die restlichen Bahn-
höfe werden an die EVU vermietet, die den jeweiligen Konzessionsvertrag (Franchise) für 
ein Personenverkehrsnetz gewonnen haben.

Die Finanzierung der britischen Schieneninfrastruktur basiert – anders als in Deutschland – 
zu einem größeren Teil auf direkten Zuschüssen des Staates an den Infrastrukturbetreiber und 
einem geringeren Anteil aus Trassennutzungsentgelten der EVU. Faktisch werden nur die 
variablen Kosten (marginal track access charges) eines Zuges über die Trassennutzungsentgel-
te abgegolten. Neben einem Fixpreis sind achslastbasierte und kapazitätsbasierte Aufschläge 
möglich. Außerdem gibt es ein Performance Regime, in der NR bei jeder selbstverursach-
ten Verspätungsminute den betroffenen EVU eine Verzugsstrafe bezahlen muss (und umge-
kehrt). Die Stationskosten werden über den Mietvertrag zwischen EVU und EIU abgegolten. 
Stationsgebühren je Zughalt, wie etwa in Deutschland üblich, fallen nicht an.

DIE FINANZIERUNG DES BRITISCHEN SCHIENENNETZES
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Bei der Mittelverteilung sollten die NE- und die 
ÖSPV-Infrastrukturen nicht vernachlässigt wer-
den. Die Verantwortung für die entsprechende 
Mittelverwendung liegt nach der Reform vollstän-
dig bei den Ländern, d. h. anteilige Mittel für die 
ÖSPV-Infrastruktur aus dem EntflechtG fließen 
zukünftig in den „ÖPNV-Topf“. Für Großprojekte 
ist eine Fortführung des GVFG-Bundesprogramms 
anzudenken. Für die NE-Infrastrukturen sollten 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen auf 
Länderebene getroffen werden, die ebenfalls aus 
dem Gesamttopf finanziert werden sollten.

Die Abbildung 11 zeigt die vereinfachten Fi-

nanzierungsströme. Grundprinzip dieses Szenari-
os ist es, dass soweit möglich die Finanzierungs-
ströme zusammengelegt werden. So sind separate 
Finanzierungstöpfe wie Ausgleichsleistungen für 
die vergünstigte Beförderung von Schwerbehin-
derten oder Schülerinnen und Schülern ebenso 
zusammenzufassen wie diverse Finanzierungs-
quellen für die Schieneninfrastruktur (LuFV, Bun-
desschienenwegeausbau usw.). Zugleich bedeutet 
dies nicht, dass alle bisherigen Elemente der ÖP-
NV-Finanzierung ersatzlos entfallen. So bleibt der 
kommunale Querverbund mit seinen steuerlichen 
Vorteilen weiterhin möglich.

Der Großteil der Kosten wird über direkte Zuschüsse vom Verkehrsministerium (Department 
for Transport, DfT) bzw. Transport Scotland erstattet. Der Anteil der Förderung, der direkt an 
NR oder über einen Konzessionshalter fließt, variiert von Franchise zu Franchise. Güterver-
kehrsunternehmen entrichten nur ebenfalls die sogenannten Grenztrassenentgelte an NR.

Die Regulierungsbehörde Office of Rail Regulation (ORR) setzt die maximalen Trassenent-
gelte fest, die NR fordern darf. Das ORR prüft und genehmigt schließlich auch den Kos-
tenentwicklungspfad von NR. Dies bedeutet, dass NR die für die nächste Regulierungs-
periode (control period; i. d. R. fünf Jahre) kalkulierten Kosten im Vorfeld angeben muss. 
Diese Kosten müssen anschließend vom ORR genehmigt werden. Unter Umständen senkt 
die Behörde die erstattungsfähigen Kosten des Infrastrukturbetreibers, sodass dieser seine 
geplanten Kosten reduzieren muss. An dieser Effizienzprüfung werden schließlich die di-
rekten Zuschüsse des Verkehrsministeriums bemessen, in denen u. a. der Zustand und die 
Entwicklung des Netzes berücksichtigt werden. Somit wird in der britischen Version der 
LuFV die Entwicklung des Netzes (z. B. bei Ausbauten) gleich mit einbezogen. 

Der Vorteil des britischen Systems liegt darin, dass durch die Preissetzung nur in Höhe 
der variablen Kosten die jeweiligen Züge im Vergleich zum deutschen System (Vollkosten-
bepreisung) günstig sind. Dies erleichtert Mehrverkehre. Zudem hat der Staat als Haupt-
finanzierer des Netzes einen hohen Einfluss auf die Effizienz des Infrastrukturbetreibers. 
Regulierungsbehörde und Verkehrsministerium sind starke Verhandlungspartner, was bei 
NR den Anreiz erhöht, die Mittel effizient zu investieren. ORR und Ministerium geben ne-
ben kostenbasierten Zielwerten auch verkehrliche Ziele (z. B. Mehrverkehre in einzelnen 
Segmenten) vor, bei deren Erreichung der Infrastrukturbetreiber einen finanziellen Bonus 
erhalten kann. Das Performance Regime schafft zudem Anreize für alle Beteiligte, den all-
täglichen Betrieb zuverlässiger zu machen.
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Das Delta aus zukünftigem Mittelbedarf und der-
zeitigem Zuweisungsniveau sollte wie in Szenario A
aus Steuermitteln finanziert werden. Ergänzende 
Finanzierungen durch weitere Instrumente blei-
ben möglich.

Wenn der Bund zukünftig für den gesamten 
ÖPNV aufkommen soll, muss er natürlich ander-
weitig entlastet werden. Es böte sich an, bei den 
anstehenden Verhandlungen für die Bund-Län-
der-Finanzbeziehungen eine Verschiebung der 
Umsatzsteueranteile zugunsten des Bundes zu 
vereinbaren. Zugleich verpflichtet sich der Bund, 
die zusätzlichen Mittel in die Aufstockung der 
ÖPNV-Mittel zu stecken. Dadurch verlieren Bund 
und Länder in Summe keine Mittel. 

Vor- und Nachteile des Szenario B
„ÖPNV aus einem Guss“ ist der klarste Vorteil dieses 
Vorschlags, der Bahn und Bus bei der Finanzierung 
enger als bisher zusammenführt. Diese Zusammen-
führung würde bewirken, dass transparenter wird, 
welche Mittel für den ÖPNV aufgewendet und wo 
diese schließlich eingesetzt werden.

Wenn die Mittelhöhen und -verteilungs-
schlüssel mittel- bis langfristig gesichert sind, 
stärkt das die Verantwortlichkeiten auf den ein-
zelnen Akteursebenen und ermöglicht eine grö-
ßere Planbarkeit für die Aufgabenträger. „Gewin-
ner“ sind die Länder und Aufgabenträger, da sie 
eine gesicherte Mittelbasis und größere Verant-
wortung erhalten. „Verlierer“ wäre auf den ersten 

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 11: Szenario B – Neugestaltung der Finanzierungssystematik
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Blick nur vermeintlich der Bund, aber bei entspre-
chender Neuverteilung etwa der Umsatzsteueran-
teile verlöre er ebenfalls nichts bzw. könnte mit-
tels Definition globaler Ziele sogar stärker auf die 
Mindeststandards Einfluss nehmen. 

Allerdings kann die neue Finanzierungssyste-
matik erst dann voll optimal umgesetzt werden, 
wenn die Zielkaskade greift. Dann werden ver-
kehrlicher Bedarf und Mittelbedarf aufeinander 
abgestimmt und den Ländern bzw. deren Aufga-
benträgern zur Umsetzung überantwortet. Diese 
haben so die Möglichkeit, mittels Anreizen eine 
bestmögliche Qualität sowie ggf. auch eine Ange-
botsausweitung bei effizientem Mitteleinsatz zu 
erreichen.

Im SPNV erhöhen sich die Anreize für bestell-
te Mehrverkehre infolge der Anpassung der Infra-
strukturnutzungsentgelte, da diese erheblich sin-
ken werden.   

Für die DB-EIU bleibt das Niveau der Erlöse 
erhalten. Allerdings ändert sich die Mittelher-
kunft, da nunmehr der Großteil der Mittel nicht 
über die Trassenpreise, sondern direkt vom Bund 
an seine Unternehmen geleistet wird. Dadurch 
verliert die Regulierung der Trassenpreise ten-
denziell an Bedeutung. Gleichzeitig bewirkt die 
maßgebliche Finanzierung durch den Bund als 
Eigentümer nicht zwingend, dass die Proble-
me bei der Schieneninfrastruktur allein durch 
die Umstrukturierung gelöst werden. Allerdings 
wird die Problematik auf die Ebene verlagert, 
auf der die Kompetenzen zur Lösung vorhanden 
sind (Bund/DB AG).

Die stärkere Zusammenführung von Mitteln 
für den ÖPNV bedeutet aber auch, dass für die 
kommunale Straßeninfrastruktur eine andere Lö-
sung gefunden werden müsste. Diese wird bisher 
gemeinsam mit der ÖSPV-Infrastruktur im Rah-
men des Entflechtungsgesetzes finanziert. Die 

länderbezogene Aufteilung der Mittel aus dem 
Entflechtungsgesetz nach Mitteln für den ÖPNV 
und Mitteln für die Straße ist komplex, aber im 
Sinne erhöhter Transparenz erforderlich.

Zusammenfassung Szenario B
Die Kernelemente des Szenario B sind:
 – Die Finanzierung von SPNV und ÖSPV wird 

dahingehend zusammengeführt, dass der 
Bund die Mittel für den ermittelten Gesamtbe-
darf (Betrieb ÖPNV sowie Infrastruktur ÖSPV) 
bereitstellt.

 – Die Infrastrukturkosten Schiene werden weit-
gehend durch den Bund übernommen, ledig-
lich die Finanzierung der variablen Infrastruk-
turkosten der SPNV-Verkehre erfolgt durch die 
Länder/Aufgabenträger.

 – Gefördert werden Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarungen für die gesamte ÖPNV-
Infrastruktur, jeweils zwischen öffentlicher 
Hand und Infrastrukturbetreiber; aufgewertet 
wird der LuFV zwischen Bund und DB AG 
durch Mittelaufstockung.

Wie bereits das Szenario A bietet auch Szenario B
die Möglichkeit, die wesentlichen Herausforde-
rungen für den ÖPNV zu lösen. Durch die Zu-
sammenführung der Töpfe für ÖSPV und SPNV 
kann überdies die Organisation der Schnittstelle 
zwischen Bahn und Bus vereinfacht werden und 
es können ggf. weitere, multimodale Mobilitäts-
formen integriert werden. Somit kann insbeson-
dere auf den demografischen Wandel und die da-
mit einhergehenden spezifischen Folgen in den 
einzelnen Regionen besser reagiert werden.

Die Problematik steigender Infrastrukturkos-
ten auf der Schiene wird zwar nicht zwingend ge-
löst, doch die Länder werden von diesem Risiko 
befreit.
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5.4 Zusammenfassung

Die beiden in diesem Papier entwickelten Szenari-
en sind Ansätze, wie die Finanzierung des ÖPNV 
zukünftig ausgestaltet sein könnte. Sie bieten Anre-
gungen, um Probleme der Vergangenheit und Ge-
genwart sowie die Herausforderungen der Zukunft 
anzugehen. Beide Szenarien haben jeweils ihre Vor- 
und Nachteile – gemeinsam ist ihnen jedoch, dass 
sie die Chance dafür bieten, die von vielen Akteu-
ren konstatierten Nachteile des Status quo zu über-
winden. Dabei ist die Wahl zwischen Szenario A 
und Szenario B nicht die Hauptfrage: Entscheiden-
der ist vielmehr, dass überhaupt eine Entscheidung 
getroffen wird, den Status quo zu verändern.

Hierbei spielt auch die Umsetzung der in Ab-
schnitt 5.1 skizzierten Grundprämissen eine zen-

trale Rolle. Gelingt es nicht, sich z. B. über einen 
angemessenen Mittelbedarf zu verständigen, den 
Reinvestitionsstau bei der ÖPNV-Infrastruktur ab-
zubauen oder hohe Anreize für effizienten Mittel-
einsatz dauerhaft zu implementieren, dürfte jede 
Finanzierungssystematik unabhängig von ihrer 
„Logik“ scheitern.

Bei Umsetzung jedes der beiden Szenarien 
kann der Status quo verändert werden. Der ganz-
heitliche Ansatz des Szenario B erscheint etwas 
besser geeignet, Mobilität als Ganzes zu betrach-
ten. Doch letztlich kann auch dies nur erfolgen, 
wenn die Aufgabenträger ihrer Verantwortung ge-
recht werden (können).

Nachfolgende Übersicht stellt die wesentli-
chen Charakteristika der beiden Szenarien neben-
einander:

Die im Szenario B dargestellte gesamthafte Finanzierung des ÖPNV – also SPNV und ÖSPV 
einschließlich der zugehörigen ÖPNV-Infrastruktur – durch den Bund ist nur eine Möglich-
keit, eine ÖPNV-Gesamtfinanzierung zu organisieren. Eine weitere bestünde darin, dass die 
Finanzierung des ÖPNV komplett durch die Länder erfolgt, d. h. auch die SPNV-Finanzie-
rung Landessache wäre. Entsprechend wäre den Ländern ein höherer Ausgleich über einen 
deutlich erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer zu gewähren mit der Chance, an positiven 
Entwicklungen des Umsatzsteuergesamtaufkommens partizipieren zu können. 

Der wesentliche Nachteil dieser Lösung wäre allerdings, dass mangels Zweckbindung der 
Mittel durch den Bund nicht sichergestellt werden könnte, dass die Mehreinnahmen aus 
der Umsatzsteuer tatsächlich der Organisation und Finanzierung des ÖPNV und der erfor-
derlichen Infrastrukturen zugutekämen. Darüber hinaus entfielen auch die Transparenz-
nachweise, d. h. die Länder müssten gegenüber dem Bund die zweckentsprechende Mittel-
verausgabung nicht mehr nachweisen. 

Offen bleibt gleichwohl, ob der Handlungsspielraum der Länder zur Gestaltung des SPNV 
in der Praxis dadurch größer wird – denn bereits heute haben die Länder große Freiheits-
grade bei der Verwendung der Regionalisierungsmittel.

ALTERNATIVE: VOLLSTÄNDIGE FINANZIERUNG DURCH DIE LÄNDER
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Szenario Optimierung Szenario Neufassung

Finanzierung Betrieb SPNV Regionalisierungsmittel Regionalisierungsmittel

Finanzierung Betrieb ÖSPV Länder und Kommunen Regionalisierungsmittel

Finanzierung Großteil 
Infrastrukturkosten Schiene

Bund (Reinvestitionen, Neu- und 
Ausbau) und Länder (Nutzungsent-
gelte)

Bund

Finanzierung Großteil 
ÖSPV-Infrastruktur

Zweckbindung Entfl echtG Regionalisierungsmittel

Abbau Reinvestitionsstau 
Infrastruktur

zeitlich befristeter Sondertopf zeitlich befristeter Sondertopf

Kontinuierliche 
Sonderfi nanzierungen 
(z. B. Ausgleichszahlungen 
an VU)

unverändert möglich abgeschafft

Einfl uss des Bundes auf 
(abstrakte) Zieldefi nition

keiner Defi nition Globalziele

Anpassung Grundgesetz erforderlich – Weiterführung 
Entfl echtG

erforderlich – breitere Finanzie-
rungszuständigkeit Bund

Anpassung der Finanz-
beziehungen Bund/Länder 

nur geringfügig erforderlich bei 
Weiterführung Entfl echtG

zwingend, um erhebliche Mehrbe-
lastung des Bundes auszugleichen

Integration multimodaler 
Konzepte in Finanzierung

punktuell möglich grundsätzlich gewünscht
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6.  Handlungsempfehlungen

Die Dringlichkeit einer Neuordnung der ÖPNV-
Finanzierung ist unbestritten und wurde zu 
Beginn dieses Papiers noch einmal herausgear-
beitet. Neben den bestehenden Defiziten der Fi-
nanzierung in Bezug auf die
 – Mittelzuweisung unterhalb der Mittelbedarfe 

sowie
 – die hohe Komplexität der Finanzierung

steht der ÖPNV vor Herausforderungen in der 
nahen Zukunft, die ebenfalls Einfluss auf die Fi-
nanzierbarkeit der ÖPNV-Angebote haben. Dazu 
zählen:
 – Kostensteigerungen, insbesondere der Infra-

struktur, die Mehrbelastung der Aufgabenträ-
ger nach sich ziehen. 

 – Die Auswirkungen des demografischen Wan-
dels führen in einigen Regionen zu geringe-
ren, in anderen jedoch zu höheren Fahrgel-
derlösen sowie geänderten Anforderungen an 
die Angebote.

 – Der gesellschaftliche Wandel hat Auswirkun-
gen auf die qualitativen Anforderungen an die 
Angebote, z. B. Barrierefreiheit oder Echtzeitin-
formationen.

Der ÖPNV der Zukunft muss mit all diesen Heraus-
forderungen umgehen können. Hierfür benötigen 
die verantwortlichen Akteure Planungssicherheit. 
Diese muss die Politik im Rahmen der auskömm-
lichen Mittelbereitstellung gewährleisten. Die 
Mittelhöhe sollte sich am Bedarf orientieren, der 
für Betrieb und Infrastruktur periodisch ermittelt 
werden muss. Die Hauptfinanzierungsquelle sind 
Steuermittel, um dem gesamtgesellschaftlichen 
Daseinsvorsorgeauftrag des ÖPNV zu entsprechen.
Neben steuerlicher Finanzierung wurden in den 
vergangenen Jahren politisch und gesellschaft-
lich auch Instrumente diskutiert, die geeignet sein 
können, bestehende Finanzierungslücken (ins-
besondere bei der Verkehrsinfrastruktur) zu min-
dern. Hierzu gehören: 

 – Straßenabgabe: Als ergiebigstes Finanzierungs-
instrument gelten Mautsysteme für die Straßen 
mit einer Ausweitung der Lkw-Maut auf alle 
Straßen (Bund, Land, kommunale Gebietskör-
perschaften) und Absenkung der Gewichts-
grenze sowie Einführung einer fahrleistungs-
abhängigen Pkw-Maut. Aufgrund der hohen 
Nutzungszahlen ist ein stetiges hohes Aufkom-
men zu erwarten, dass aber vorrangig der Stra-
ße zur Verfügung steht. Die öffentliche Akzep-
tanz für eine Mittelverwendung für den ÖPNV 
dürfte allerdings eher gering sein. 

 – Nahverkehrsabgabe: Dieses kommunale Ins-
trument soll Unternehmen/Gewerbe an der 
Finanzierung des ÖPNV beteiligen. Es kann da-
her genutzt werden, um Leistungsverbesserun-
gen zu finanzieren, die allein mit zugewiesenen 
Steuermitteln ggf. nicht finanzierbar wären. 

Entscheidend ist jedoch, dass die Grundfinan-
zierung des Bedarfs planbar und sicher ist. Eine 
gesicherte Mittelzuweisung gibt den Aufgaben-
trägern Freiräume, welche diese nutzen können, 
um über den Mindestbedarf hinaus Angebote 
zu entwickeln. Der Mindestbedarf selbst ist zu-
nächst auf globaler Ebene (Bund) zu bestimmen 
und anschließend regional ausdifferenziert auf 
Landes- und kommunaler Ebene zu konkreti-
sieren. Die Umsetzung der konkreten Ausgestal-
tung der ÖPNV-Angebote obliegt den Aufgaben-
trägern.

Die Transparenz bei der Mittelverausgabung 
muss hoch sein. Dadurch entsteht einerseits aus-
reichend Anreiz auf allen Ebenen, die wirtschaft-
lichste und verkehrlich beste Lösung für den 
ÖPNV zu finden. Zugleich stärkt es den ÖPNV 
in der öffentlichen Debatte, wenn deutlich wird, 
wofür die Mittel eingesetzt werden. Demnach ist 
auch der Output vermehrt in den Fokus zu rü-
cken, d. h. was mit dem Mitteleinsatz bewirkt 
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wird. Dabei sind Nachfrage, aber auch Kunden-
zufriedenheit denkbare Parameter.

Die konkrete Ausgestaltung des Finanzierungs-
systems bildet schließlich den letzten Baustein. 
Im vorliegenden Papier wurden zwei Lösungen – 
eine „kleine“ und eine „große“ – vorgestellt. Beide 
Lösungen sind dann realistisch, wenn die Politik 
bereit ist, ausreichend Mittel für den Daseinsvor-
sorgeauftrag des ÖPNV zur Verfügung zu stellen.

Der Charme einer umfassenden Neugestaltung 
der ÖPNV-Finanzierung (Szenario B) liegt in der 
Reduzierung von Komplexität und der Verortung 
der operativen Verantwortlichkeit vor Ort, wie die 
Mittel einzusetzen sind. Kernelemente einer Re-
form wären:
 – Zusammenführung der Mittel für SPNV und 

ÖSPV als Bundeszuweisungen an die Länder 
(gegenfinanziert durch Neuordnung der Um-
satzsteuerverteilung);

 – Verteilung der Mittel durch die Länder an die 
Aufgabenträger des SPNV und ÖSPV. Diese ha-
ben wiederum die Verantwortung für die Be-
stellverkehre gemäß den politischen Oberzie-
len (z. B. Mindeststandards der Bedienung);

 – auskömmliche Finanzierung des Bedarfs bei 
Infrastruktur und Betrieb;

 – Umgestaltung der Infrastrukturnutzungs-
entgelte, sodass diese nur noch die variablen 
Kosten beinhalten. Finanzierung des Groß-
teils der Infrastrukturkosten im Rahmen 
der LuFV. Wobei zugleich sicherzustellen 
ist, dass die Schieneninfrastruktur des Bun-
des bei der öffentlichen Hand verbleibt. 

Der Weg zur Umsetzung ist nicht einfach, aber 
er wäre es wert, beschritten zu werden. Er würde 
das Ziel – Mobilität für alle – stärker in den Fokus 
nehmen und dafür sorgen, dass die Umsetzung 
lokal verantwortet wird. Damit wäre der richtige 
Rahmen dafür gesetzt, vor Ort angemessene und 
attraktive Lösungen für die Fahrgäste zu finden. 

Die Fahrgäste wären daher die eigentlichen Ge-
winner einer Reform – auch wenn sie größten-
teils nicht direkt betroffen wären von der Neu-
ordnung der ÖPNV-Finanzierung. Die sichere 
Mittelausstattung würde die Akteure – Aufgaben-
träger und Verkehrsunternehmen – in die Lage 
versetzen, sich ganz ihrer Kernaufgabe zu wid-
men: bestehende Fahrgäste zu halten und neue 
Kunden(gruppen) zu erschließen.

Zunächst muss geprüft werden, welche Finan-
zierungsinstrumente zusammengeführt werden 
sollen. Dann ist deren eventuelle zeitliche Befris-
tung (absolut: EntflechtG; nur Mittelhöhe: RegG) 
zu analysieren und ein Zeitplan der Zusammen-
führung zu erstellen. Das Jahr 2019 könnte der 
Startpunkt sein, an dem wichtige Finanzierungs-
instrumente wie das RegG und das EntflechtG 
zusammengeführt werden. Allerdings darf dieser 
Aufsetzpunkt nicht dazu führen, aktuell anste-
hende Diskussionen wie diejenige um die Revisi-
on der Regionalisierungsmittel zu verzögern. Der 
ermittelte Bedarf aus den Regionalisierungsmit-
teln ist unabhängig von der Finanzierungssyste-
matik zu sehen.

Bei anderen Instrumenten wie der LuFV ist 
zu prüfen, ob diese entweder ebenfalls 2019 ei-
ner Revision zu unterziehen sind und dann im 
Rahmen der neuen Finanzierungsarchitektur 
angepasst werden oder ob diese Instrumente 
später sukzessive Bestandteil der neuen Syste-
matik sein werden. 

In jedem Fall sollten Politik und Sektor 
schnellstmöglich zusammenkommen, um Lö-
sungen für einen zukunftsfähigen ÖPNV zu dis-
kutieren. Frühere Debatten um Zuständigkeiten 
und die Ausfinanzierung des ÖPNV sollten die 
Akteure dabei nicht entmutigen. Wenn es ge-
lingt, dass Aufgabenträger sowie Vekehrspoliti-
kerinnen und -politiker aus Bund wie Ländern 
einen weitgehend gemeinsamen Nenner finden, 
kann die Umsetzung beginnen.



Diskurs

55

7.  Glossar

45a-Mittel Der § 45a PBefG regelt den (Teil-)Ausgleich, wenn Verkehrsunter-
nehmen Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende im allge-
meinen Linienverkehr Personen mit ermäßigten Zeitfahrausweisen 
befördern. Die „45a-Mittel“ stellen eine wichtige Finanzierungs-
säule des ÖPNV dar.
Seit 2007 ermöglicht eine Öffnungsklausel des PBefG (§ 64a, Erset-
zung bundesrechtlicher Vorschriften durch Landesrecht) den Ländern, 
die bundesgesetzliche Regelung durch eine eigene Länderregelung 
zu ersetzen.

Allgemeine Vorschrift Gemäß VO 1370/2007 können Aufgabenträger auch über die Fest-
setzung allgemeiner Vorschriften in den Personenverkehrsmarkt 
eingreifen (Art. 2 Buchstabe l; Art. 3 Abs. 2 und 3 VO 1370/2007). 
Verkehrsunternehmen werden durch allgemeine Vorschriften zur 
Einhaltung der festgesetzten Maßnahmen verpflichtet. Im Fall der 
Verpflichtung zur Einhaltung von Höchsttarifen für bestimmte 
Fahrgastgruppen können im Gegenzug Ausgleichszahlungen ge-
währt werden.

Barrierefreiheit Das PBefG macht in § 8 Absatz 3 die Vorgabe, in den Nahverkehrs-
planungen das Ziel zu berücksichtigen, bis zum 1.1.2022 eine voll-
ständige Barrierefreiheit im ÖPNV zu erreichen. Dabei sind nicht 
nur die Belange von in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen, 
die also bspw. auf Rollstühle oder Gehhilfen angewiesen sind, 
sondern auch die von sensorisch – d. h. in Bezug auf Hören und 
Sehen – eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen. Von der 
gesetzten Frist können im Nahverkehrsplan konkrete Ausnahmen 
benannt und begründet werden.
Im SPNV sind Vorgaben zur Barrierefreiheit in § 2 Abs. 3 der Eisen-
bahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) verankert; Adressat dieser 
Vorgaben sind die Eisenbahnen, also nicht wie im PBefG die Auf-
gabenträger.

Besteller Auftraggeber gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen, also die 
nach Landesrecht festgelegten Aufgabenträger bzw. sonstige zu-
ständige Behörden.
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Besteller-Ersteller-Prinzip Mit dem Besteller-Ersteller-Prinzip ist die Formalisierung der Be-
ziehung zwischen der öffentlichen Hand – als Bestellerin von im 
öffentlichen Interesse erforderlichen Leistungen im ÖPNV – und 
den öffentlichen oder privaten Verkehrsunternehmen – den Erstel-
lern – gemeint. Die Besteller sind aufgefordert, die im öffentlichen 
Interesse abverlangten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen in 
öffentlichen Dienstleistungsaufträgen festzuhalten. Dabei handelt 
es sich um die Definition von Umfang und Qualitäten der Ver-
kehrsleistungen, die das normale Marktgeschehen nicht bzw. nicht 
ohne öffentliche Gegenleistungen hervorbringen würde.
Im deutschen ÖPNV fungieren die durch Landesrecht zu bestim-
menden Aufgabenträger als Besteller – im ÖSPV regelmäßig die 
kreisfreien Städte und Landkreise, im SPNV die Länder oder von 
den Ländern beliehene/beauftragte Verkehrsgesellschaften bzw. 
-verbünde oder Zweckverbände.

Bikesharing Professionell organisiertes, dezentrales Fahrradteilen; die Fahrräder 
des Anbieters werden an definierten Stationen oder in einem de-
finierten Gebiet (registrierten) Kundinnen und Kunden zur Verfü-
gung gestellt; die Zugangstechniken variieren.

Bundesnetzagentur Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen ist eine branchenübergreifende Regulie-
rungsbehörde des Bundes; sie wurde 1998 als „Regulierungsbehör-
de für Telekommunikation und Post“ errichtet und ist seit 2006 
u. a. für die Regulierung der Eisenbahnen zuständig.

Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP)

Längerfristiges Gesamtprogramm für Aus- und Neubau der für den 
überregionalen Personen- und Güterverkehr bedeutsamen Bundes-
fernstraßen (Autobahnen und Bundesstraßen), das seit 1980 auch die 
Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes und 
Wasserstraßen umfasst.

Carsharing Professionell organisiertes, dezentrales Autoteilen; die Autos des 
Carsharing-Anbieters werden an definierten Stationen oder in ei-
nem definierten Gebiet (registrierten) Kundinnen und Kunden zur 
Verfügung gestellt; die Zugangstechniken variieren.

Daseinsvorsorge Unter Daseinsvorsorge wird im ÖPNV die Versorgung der Bevölke-
rung mit ausreichenden Transportleistungen im Nahverkehr ver-
standen. Das Konzept der Daseinsvorsorge wurde von dem Verwal-
tungswissenschaftler Ernst Forsthoff 1938 begründet und in den 
Nachkriegsjahren weiterentwickelt. Im Regionalisierungsgesetz 
von 1993 (1996 in Kraft getreten) wurde der ÖPNV erstmals als 
Aufgabe der Daseinsvorsorge auch gesetzlich verankert.
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Eigenwirtschaftlichkeit/
eigenwirtschaftliche 
Verkehre

Erbringung von ÖSPV-Verkehrsleistungen ohne öffentliche Aus-
gleichsleistungen auf Basis eines öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags, d. h. die Kosten werden gedeckt mittels der Fahrgeldeinnah-
men sowie von der VO 1370 ausgenommenen Ausgleichsleistungen 
wie den 45a-Mitteln und den SGB IX-Mitteln und ggf. Ausgleichs-
leistungen auf Basis einer allgemeinen Vorschrift (§ 8 Abs. 4 Satz 
2 PBefG). 
Im ÖSPV kann der Aufgabenträger erst dann öffentlich notwen-
dige Verkehrsleistungen bestellen, wenn nach der pflichtigen Ver-
öffentlichung der Bestellabsicht kein vorrangiger Antrag für eine 
eigenwirtschaftliche Erbringung der Verkehrsleistungen eingeht 
bzw. wenn derartige Anträge von der Genehmigungsbehörde zu 
versagen sind. Nach wie vor formuliert das PBefG als Grundsatz 
die eigenwirtschaftliche Erbringung von Verkehrsleistungen (§ 8 
Abs. 3 PBefG).
Der Vorrang des eigenwirtschaftlichen Marktzugangs ist allerdings 
dann, wenn der Aufgabenträger initiativ werden und die im öf-
fentlichen Interesse notwendige Verkehrsleistungen finanzieren 
und bestellen will, unter Bedingungen gestellt. Der Aufgabenträ-
ger veröffentlicht seine Anforderungen an den Verkehr in der so-
genannten „Vorabbekanntmachung“. Ein eigenwirtschaftlicher 
Antrag kann sich grundsätzlich nur dann gegen die Bestellabsicht 
durchsetzen, wenn er innerhalb von drei Monaten nach Veröffent-
lichung der Vorabbekanntmachung gestellt wird und die Anforde-
rungen des Aufgabenträgers erfüllt.

Entflechtungsgesetz Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanz-
hilfen (Entflechtungsgesetz, EntflechtG).
Entsprechend dem Entflechtungsgesetz erhalten die Länder bis 
Ende 2019 jährlich Beträge aus dem Bundeshaushalt. Bis 2013 
sah das Entflechtungsgesetz eine Zweckbindung der Mittel für 
die ehemaligen Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen vor
(§ 5 Entflechtungsgesetz). Die Höhe der jährlichen Förderung (1,35 
Milliarden Euro) entspricht dabei den weggefallenen GVFG-Mitteln 
der Länderprogramme. Das Gesetz sieht eine Revisionsklausel vor: 
Bis Ende 2013 überprüfen Bund und Länder, welche Mittel für 
die Aufgabenerfüllung zwischen 2014 und 2019 angemessen und 
erforderlich ist. Entsprechende Änderungen des Entflechtungsge-
setzes traten zum 1.1.2014 mit dem „Gesetz zur Errichtung eines 
Sondervermögens ‚Aufbauhilfe‘ und zur Änderung weiterer Geset-
ze (Aufbauhilfegesetz)“ vom 15.7.2013 in Kraft. Ab 2014 entfiel 
die spezifische Zweckbindung, die Mittel unterliegen seitdem nur 
noch einer investiven Zweckbindung.
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Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz

Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG)
Die zweckgebundenen Förderungen des Baus und Ausbaus von Infra-
strukturkapazitäten des kommunalen Straßenverkehrs und des ÖPNV 
aus dem Mineralölsteueraufkommen des Bundes erfolgten seit 1971 
auf der Grundlage des GVFG, davor seit 1967 auf der Grundlage der 
„Richtlinien für Bundeszuwendungen zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse in den Gemeinden“. Das GVFG diente der gemeinsamen 
Finanzierung von originären Landesaufgaben durch Bund und Länder 
(„Mischfinanzierung“), Ermächtigungsgrundlage bildete Art. 104a Abs. 
4 Grundgesetz (GG). Anteilig förderfähig waren gemäß GVFG anfangs 
bestimmte Maßnahmen des Baus und Ausbaus von Infrastrukturkapa-
zitäten des Straßenverkehrs und des ÖPNV, später hinsichtlich förder-
fähiger Maßnahmen im ÖPNV ergänzt um die Förderung der Beschaf-
fung von Standard-Linienomnibussen und Standard-Gelenkomnibussen 
sowie von Schienenfahrzeugen. Die Aufteilung der Mittelverwendung 
zwischen ÖPNV und Straßenbau war anfangs gesetzlich vorgegeben und 
mehrfachen Änderungen unterworfen; seit 1992 entschieden die Län-
der über ca. 80 Prozent der Mittel selbst. Die Höhe der Mittel betrug in 
den 1990er Jahren ca. 1,68 Milliarden Euro. Zwischen 1993 und 1996 er-
folgte bedingt durch die Wiedervereinigung eine Aufstockung der Mittel 
um 1,53 Milliarden Euro. 1997 wurden die GVFG-Mittel auf ihr Niveau 
von 1991 zurückgeführt, die Differenz (ehemalige „Aufstockungsmittel“) 
kam den Regionalisierungsmitteln zugute. Das GVFG unterschied Mittel, 
über die die Länder direkt verfügten („Länderprogramme“) von den Mit-
teln für Großvorhaben im ÖPNV über 50 Millionen Euro zuwendungsfä-
higer Kosten, über die der Bund verfügte („Bundesprogramm“). Für das 
Bundesprogramm waren im Jahr 2005 333 Millionen Euro und für die 
Länderprogramme 1,33 Milliarden Euro veranschlagt.

Wichtiges Ziel der Föderalismusreform 2006 war die Abschaffung von 
Mischfinanzierungen. Hinsichtlich der GVFG-Mittel gab es folgende 
Änderungen:
 – Die Regelungen des GVFG zu den Länderprogrammen wurden bis zum 

31.12.2006 befristet und ab dem 1.1.2007 im Gesetz zur Entflechtung 
von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz, 
EntflechtG) in veränderter Weise weitergeführt. Neben den GVFG-Mit-
tel betrifft dies den Aus- und Neubau von Hochschulen, die Bildungs-
planung und Maßnahmen der Wohnraumförderung.

 – Das Bundesprogramm nach GVFG blieb vorerst bestehen und hat 
ein Volumen von rund 332,6 Millionen Euro jährlich; Art. 125c GG 
befristet die Fortführung des Bundesprogramms auf (maximal) den 
31.12.2019.
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Gemeinwirtschaftlich-
keit/gemeinwirtschaft-
liche Verkehre

Verkehre, die gemeinwirtschaftlichen Pflichten unterliegen, wel-
che im Gegenzug durch öffentliche Vorteile ausgeglichen werden 
(finanzielle Ausgleichsleistungen und/oder Gewährung ausschließ-
licher Rechte).

Genehmigungsbehörde Verwaltungsbehörden der Länder, die über die Erteilung von Ge-
nehmigungen nach dem PBefG entscheiden (ÖSPV). In vielen Bun-
desländern ist die Zuständigkeit inzwischen auf der Landesebene 
angesiedelt (Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen), 
andere haben die Zuständigkeit bei den Aufgabenträgern angesie-
delt (z. B. Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein).

Harmonisierungs- und 
Durchtarifierungsverluste 
Verkehrsverbünde

Inzwischen gibt es in Deutschland nahezu flächendeckend Ver-
kehrsverbünde. Die ersten Verkehrsverbünde wie der Hamburger 
Verkehrsverbund (HVV) zielten darauf, durch Gemeinschaftstarif, 
integriertes Angebot und gemeinsame Vermarktung den Markt 
der ÖPNV-Nachfrage angesichts der steigenden Konkurrenz infol-
ge des Autoverkehrs besser abzuschöpfen. Bei der Einführung des 
Verbundtarifs in Hamburg ging man noch von ausschließlich po-
sitiven wirtschaftlichen Auswirkungen aus (Krause 2009), sodass 
keine speziellen Zahlungen zum Ausgleich von Harmonisierungs- 
und Durchtarifierungsverlusten gewährt wurden. Bei späteren 
Verbundgründungen stand eher das Ziel im Vordergrund, durch 
attraktive und damit günstige Tarife dem sozialpolitischen Auftrag 
des ÖPNV besser gerecht zu werden. Durch Tarifsenkungen bzw. 
Harmonisierung auf einem niedrigeren Niveau konnte die Akzep-
tanz der Verbünde gesteigert werden. Dabei entstehende Harmo-
nisierungs- und Durchtarifierungsverluste wurden in diesen Fällen 
durch die öffentlichen Gesellschafter bzw. Träger – teilweise mit 
Unterstützung der Länder – finanziert.

Infrastruktur-
bewirtschaftung

Vorhaltung der für den ÖPNV erforderlichen Infrastruktur. Es 
wird zwischen Betrieb und Unterhaltung sowie Erneuerung und 
Neu- und Ausbau der Infrastruktur unterschieden. Nach dieser 
Unterscheidung werden auch die Kosten sowie die diese refinan-
zierenden Quellen separiert. Kosten für Unterhalt und Betrieb
(z. B. laufende Instandhaltungsaufwendungen) werden im SPNV 
u. a. über die Infrastrukturnutzungsentgelte abgegolten. Investiti-
onen in die Erneuerung der Bestandsinfrastruktur sowie zum Aus- 
und Neubau werden weit überwiegend durch öffentliche Mittel, 
ergänzt um Eigenmittel der Unternehmen, getragen.
Im ÖSPV werden alle Kosten durch den Infrastrukturbetreiber 
(Straßenbahnen/U-Bahnen kommunaler Unternehmen) und die 
öffentliche Hand (i. W. den Eigentümer) getragen. Nutzungsent-
gelte werden nicht erhoben.
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Leistungs- und 
Finanzierungsverein-
barung

Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Bund und der DB AG 
sowie deren Infrastrukturunternehmen. Erstmalig geschlossen für 
den Zeitraum 2009 bis 2013 (LuFV I). Die LuFV wurde zunächst 
um zwei Jahre verlängert. Seit Anfang 2015 gilt die LuFV II, die bis 
2019 gelten soll. In der LuFV werden die öffentlichen Zuschüsse 
und Eigenmittel der DB für die Ersatzinvestitionen in das Bestands-
netz geregelt. Zudem verpflichtet sich die DB, eine bestimmte 
Qualität des Bestandsnetzes sicherzustellen. Hierfür werden Min-
destinstandhaltungsbeträge festgelegt, die von den Unternehmen 
aufzuwenden sind. Zudem muss ein jährlicher Infrastrukturzu-
stands- und -entwicklungsbericht (IZB) vorgelegt werden.

Öffentlicher 
Dienstleistungsauftrag

Die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 versteht unter einem öffent-
lichen Dienstleistungsauftrag eine Vielzahl möglicher rechtlicher 
Handlungsformen, mit denen zuständige Behörden Betreibern von 
öffentlichen Personenverkehrsdiensten ausschließliche Rechte ge-
währen oder gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen auferlegen 
können (Art. 2 Buchstabe i VO 1370/2007).

Querverbund Unter dem kommunalen Querverbund wird die Zusammenfassung 
verschiedener betrieblicher Organisationseinheiten bzw. Unter-
nehmen („Sparten“) in einem Wirtschaftsunternehmen bzw. in 
einem kommunalen Konzern verstanden. Hierdurch wird u. a. die 
ertragssteuermindernde Verrechnung von Dauerverlusten etwa der 
verkehrlichen Einheit bzw. des Verkehrsunternehmens mit den 
Gewinnen anderer Einheiten/Unternehmen ermöglicht. Mit der 
Novellierung des Körperschaftsteuergesetzes Ende 2008 ist diese 
steuerliche Begünstigung gesetzlich anerkannt worden. 

Regionalisierung des 
SPNV

Die mit der Bahnstrukturreform Ende 1993 eingeleitete Neuordnung 
zwischen einerseits der unternehmerischen Verantwortung für den 
(eigenwirtschaftlichen) Personenfernverkehr und andererseits der 
öffentlichen Verantwortung für den (gemeinwirtschaftlichen) Per-
sonennahverkehr. Der Schienenpersonennahverkehr ging in die or-
ganisatorische Verantwortung der Länder über. Die Länder erhalten 
u.a. für die Übernahme dieser Aufgabe die ihnen zustehenden finan-
ziellen Mittel vom Bund (Regionalisierungsmittel).
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Regionalisierungsmittel Die Regionalisierungsmittel setzten sich mit Beginn der Regiona-
lisierung aus drei Teilbeträgen zusammen: Der Hauptbetrag von 
damals 7,74 Milliarden D-Mark sollte den Ländern die Bestellung 
eines Leistungsangebots ermöglichen, das dem Fahrplan des Re-
formzeitpunkts 1993/1994 entsprach („Status-quo-Mittel“ bzw. 
„Grundausgleich-Mittel“). Der zweite Teilbetrag stellte die soge-
nannten „Verhandlungserfolg-Mittel“ oder auch „X-Betrag-Mittel“ 
dar, die 1996 fast 1 Milliarde D-Mark ausmachten. Die Länder be-
gründeten deren Notwendigkeit mit dem Risiko der Übernahme 
einer vollkommen neuen Aufgabe. Ein dritter Teilbetrag umfasste 
mit 3 Milliarden D-Mark „ehemalige“ Mittel gemäß dem Gesetz 
über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse der Gemeinden (GVFG), die ab 1997 die Regionalisie-
rungsmittel beträchtlich erhöhten. Die Mittel waren bis 2002 an 
die Entwicklung des Umsatzsteueraufkommens gekoppelt. Seit 
2003 werden die Mittel jährlich um 1,5 Prozent dynamisiert, wo-
bei es diverse Änderungen an den Gesamtmittelzuweisungen gab 
(z. B. infolge der Vorschläge der Ministerpräsidenten Roland Koch 
und Peer Steinbrück zum Subventionsabbau, sogenanntes „Koch/
Steinbrück-Papier“).

SGB IX-Mittel Die §§ 145ff. Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) regeln die 
Anspruchsvoraussetzungen und Ausgleichsverfahren für die kos-
tenlosen Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Perso-
nenverkehr. Voraussetzung der kostenlosen Nutzung ist der Erwerb 
einer Halb- bzw. Jahreswertmarke (36 bzw. 72 Euro). An einige 
Gruppen, z. B. Blinde, wird die Wertmarke kostenlos ausgegeben. 
Die unentgeltliche Beförderung erstreckt sich unter bestimmten 
Bedingungen auch auf Begleitpersonen bzw. Rollstühle.

Taktverkehr Linienverkehr mit Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen oder Eisen-
bahnen mit regelmäßigen, einprägsamen Abständen zwischen den 
Fahrten.

Verkehrsminister-
konferenz

Die Verkehrsminister der Bundesländer arbeiten in der Verkehrsmi-
nisterkonferenz (VMK) zusammen, die Konferenzen finden zwei-
mal im Jahr statt.

VO 1370/2007 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenver-
kehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Ver-
ordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 
(ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1)
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